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Statistische	Erfassung	der	Umweltwirtschaft
Aktualisierung	der	Methodenbeschreibung	aus	der	Gemeinschafts-
veröffentlichung	2013	des	Arbeitskreises	 Umweltökonomische	
Gesamtrechnungen	der	Länder 	einschließlich	berechneter	
Ergebnisse	für	die	Bundesländer

Dipl.-Kfm.	 liver	Kaltenegger

1  Einleitung

Die	Periodisierung	der	Geschichte	–	das	Setzen	von	

zeitlichen	Start-	und	Endpunkten	von	Epochen	–	ist	

eine	 interessante	 Aufgabe.	 Häufig	 können	 jedoch	

Zeitenwenden	nicht	auf	ein	bestimmtes	Datum	fest-

gelegt	werden.	 hnlich	ist	dies	bei	der	Frage,	wann	

die	 Umwelt	 und	 der	 Umweltschutz	 anfingen,	 Ge-

schichte	zu	schreiben.

Spätestens	seit	den	70er	Jahren	des	vergangenen	

Jahrhunderts	 drang	 das	 Thema	 Umweltschutz	 in	

das	 Bewusstsein	 der	 Weltgemeinschaft.	 Beson-

ders	 hervorzuheben	 ist	 das	 Jahr	 1972.	 In	 diesem	

Jahr	wies	die	im	Auftrag	des	 lub	of	Rome	erstellte,	

kontroverse	Studie	 Die	Grenzen	des	Wachstums 	

nachdrücklich	 darauf	 hin,	 dass	 bei	 Fortschreibung	

		Eines	der	vielfältigen	Themenfelder	im	Arbeitskreis	 Umweltökonomische	Gesamtrechnungen	der	

Länder 	(AK	UGRdL)	befasst	sich	mit	der	statistischen	Abgrenzung	und	Erfassung	der	Umweltwirt-

schaft	in	den	Bundesländern	nach	den	Vorgaben	der	obersten	europäischen	Statistikbehörde	Eu-

rostat	zum	 Environmental	Goods	and	Services	Sector 	(EGSS).	Bayern	hat	für	dieses	Thema	im	

AK	UGRdL	die	Koordinierungsfunktion	übernommen	und	berechnet	die	Ergebnisse	für	alle	Bun-

desländer	in	einem	festen	Turnus.	Eine	erste	Beschreibung	zur	statistischen	Erfassung	der	Um-

weltwirtschaft	in	den	Bundesländern	wurde	bereits	in	der	Gemeinschaftsveröffentlichung	2013	des	

AK	UGRdL,	als	Dokumentation	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	erarbeiteten	Methoden,	veröffentlicht.	

Seit	diesem	Zeitpunkt	wurden	die	Berechnungsverfahren	überarbeitet	und	entscheidende	Limita-

tionen	überwunden,	sodass	erste	detaillierte	rechnerische	Ergebnisse	für	die	einzelnen	Bundes-

länder	ein	Jahr	später	(Herbst	2014)	auf	der	Homepage	des	Arbeitskreises	erscheinen	konnten.	

Der	hier	vorgelegte	Beitrag	aktualisiert	die	Methodenbeschreibung	aus	der	Gemeinschaftsveröf-

fentlichung	2013	des	AK	UGRdL	um	die	zwischenzeitlich	erfolgten	Überarbeitungen,	weist	die	im	

Jahr	2014	für	die	Berichtsjahre	2010	und	2011	ermittelten	Ergebnisse	für	die	Bundesländer	aus	

und	geht	kurz	auf	die	zukünftig	geplanten	Weiterentwicklungen	ein.	Alle	Aktualisierungen	sind	kur-

siv	gekennzeichnet.

von	 Wachstumstrends	 bei	 Bevölkerung,	 Industria-

lisierung,	 Umweltverschmutzung,	 Nahrungsmittel-

produktion	und	Ressourcenverbrauch	die	Grenzen	

des	Wachstums	auf	diesem	Planeten	innerhalb	von	

100	Jahren	erreicht	werden	würden	(Meadows	et	al.,	

1972).	 Im	gleichen	 Jahr	wurde	 in	Stockholm	auch	

die	erste	Weltumweltkonferenz	einberufen.	Die	Kon-

ferenz	der	Vereinten	Nationen	über	die	Umwelt	des	

Menschen	stellte	damit	erstmals	die	ökologische	Di-

mension	 der	 Nachhaltigkeit	 ins	 Zentrum	 ihrer	 Be-

sprechungen.

Heute	 ist	 Umweltschutz	 ein	 Kernelement	 der	Wirt-

schaftspolitik,	 insbesondere	 in	 Europa.	 Die	 letzten	

beiden	strategischen	Zehnjahrespläne	der	Europä-

ischen	 Union,	 die	 Lissabon-Strategie	 und	 folgend	
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die	Europa-2020-Strategie	verankern	diese	Aufgabe	

in	ihren	Prioritäten	für	ein	intelligentes,	nachhaltiges	

und	integratives	Wachstum	(Europäische	Kommissi-

on,	2010).	Angesichts	der	Tatsache,	dass	die	bereits	

vor	40	Jahren	diskutierten	globalen	Megatrends	(u.	a.

Zunahme	 der	 Weltbevölkerung,	 Ressourcenver-

knappung,	 Klimawandel)	 heute	 drängender	 denn	

je	sind,	werden	umweltbezogene	Aspekte	nicht	von	

der	politischen	Agenda	weichen.

In	dieser	Zeit	des	Wandels	ganzer	Volkswirtschaften	

auf	dem	Weg	 in	nachhaltige	 konomien	brauchen	

Entscheidungsträger	 eine	 belastbare	 Datengrund-

lage.	 Der	 Umweltsektor	 besitzt	 großes	 Potenzial	

für	Wohlstand	und	für	den	Arbeitsmarkt	und	ist	ein	

wichtiger	Treiber	für	die	Modernisierung	klassischer	

Industrien	Richtung	Nachhaltigkeit.	Amtliche	statis-

tische	Daten	zur	Umweltwirtschaft	 sollen	dazu	bei-

tragen,	geeignete	politische	Maßnahmen	zu	planen,	

zu	überwachen	und	zu	steuern.

2  Ansätze zur Erfassung der Umweltwirtschaft

Bei	 der	 Erfassung	 des	Umweltsektors	 einer	 Volks-

wirtschaft	unterscheidet	man	generell	zwei	Perspek-

tiven:

► Der	angebotsorientierte	Schätzansatz	hat	die	An-
bieter	von	Umweltschutzleistungen	zum	Ausgangs-

punkt.	Die	interessierenden	Daten	werden	in	der	Re-

gel	durch	Primärdatenerhebung	bei	diesen	ermittelt,	

häufig	 unter	 Verwendung	 des	 Selbstdeklarations-

prinzips,	 wonach	 nur	 diejenigen	 Anbieter	 zur	 Um-

weltwirtschaft	 zählen,	 die	 sich	 und	 ihre	 Produkte	

auch	selbst	der	Umweltwirtschaft	zuordnen.	Da	auf	

diese	 Weise	 nicht	 alle	 relevanten	 Anbieter	 erfasst	

werden	 (Anbieter	 sind	 nicht	 recherchierbar,	 ver-

weigern	bei	Forschungsinstituten	die	Auskunft,	 fal-

len	nicht	in	den	Berichtskreis	der	amtlichen	Statistik	

usw.),	werden	die	Ergebnisse	für	ein	komplettes	Bild	

der	Umweltwirtschaft	hochgerechnet.	Der	Vorteil	der	

Methode	liegt	darin,	dass	alle	Ergebnisse	unmittel-

bar	der	Umweltwirtschaft	–	und	nicht	einem	anderen	

Wirtschaftsbereich	 –	 zugerechnet	 werden	 können.	

Allerdings	 werden	 keine	 indirekten	 Effekte	 erfasst,	

d.	h.	Effekte,	welche	die	Umweltwirtschaft	auf	ande-

re	 Wirtschaftsbereiche	 ausstrahlt,	 da	 die	 Anbieter	

u.	a.	keine	verlässlichen	Angaben	über	ihre	Vorleis-

tungserbringer	machen	können.	Dies	ist	bei	Umsatz-

größen	weniger	relevant	(Preis	des	Endprodukts	be-

rücksichtigt	 vorgelagerte	 Wertschöpfungsstufen),	

führt	aber	zu	einer	Unterschätzung	der	von	der	Um-

weltwirtschaft	 ausgehenden	Beschäftigungseffekte.	

Indirekte	 Effekte	 können	 mit	 dem	 nachfrageorien-

tierten	Ansatz	berücksichtigt	werden.

►	 Der	 nachfrageorientierte	 Schätzansatz	 setzt	 bei	
Daten	zu	bedeutsamen	Nachfragekategorien	an.	Da	

Importe	zu	keiner	Beschäftigungswirkung	im	Inland	

führen,	werden	nur	die	 im	Inland	wirksamen	Nach-

fragekategorien	 (einschließlich	Exporte)	betrachtet.	

Die	 dafür	 notwendigen	 Daten	 (monetäre	 Größen)	

zu	 Investitionen	 in	 Anlagen	 des	 Umweltschutzes	

und	 laufenden	 Ausgaben	 für	 deren	 Betrieb	 stam-

men	 aus	 Sekundärdaten uellen.	 Die	 Ausgangs-

daten	 werden	 dann	 mittels	 Input- utput-Analysen	

in	 Beschäftigungseffekte	 übersetzt,	 welche	 direkte	

und	 indirekte	Effekte	umfassen,	sodass	die	Ergeb-

nisse	höher	ausfallen	als	beim	angebotsorientierten	

Ansatz.	Allerdings	arbeitet	dann	nur	ein	Teil	der	er-

mittelten	 Beschäftigten	 wirklich	 in	 der	 Umweltwirt-

schaft,	 der	 andere	 Teil	 arbeitet	 bei	wirtschaftlichen	

Einheiten,	die	sich	selber	nicht	der	Umweltwirtschaft	

zuordnen	würden.	Bisweilen	werden	beide	Ansätze	

kombiniert,	wobei	dann	mögliche	Doppelzählungen	

eliminiert	werden	müssen.

Die	 nachfolgend	 beschriebene	 Methodik	 baut	 auf	

dem	angebotsorientierten	Schätzansatz	auf.

3  Berechnete Grö en

Um	die	Bedeutsamkeit	der	Umweltwirtschaft	 inner-

halb	der	Gesamtwirtschaft	der	einzelnen	Bundeslän-

der	–	insbesondere	hinsichtlich	des	Marktvolumens	

und	 der	 Beschäftigungseffekte	 –	 zu	 uantifizieren,	

sollen	folgende	absolute	Größen	berechnet	werden:

Deren	 Bezug	 auf	 die	 Gesamtwirtschaft	 ergibt	 fol-

gende	relative	Größen:

Umsatz	der	Umweltwirtschaft	

Beschäftigte	der	Umweltwirtschaft	

Anteil	der	Umweltwirtschaft	an	der	
Gesamtwirtschaft	bei	den	Umsätzen	

Anteil	der	Umweltwirtschaft	an	der	
Gesamtwirtschaft	bei	den	Beschäftigten	

(Berechnungsgröße	1)

(Berechnungsgröße	2)

(Berechnungsgröße	3)

(Berechnungsgröße	4)
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Diese	Größen	stehen	auch	im	Zentrum	wissenschaft-

licher	Studien	zur	deutschen	Umweltwirtschaft:

Der von Roland Berger Strategy Consultants (2014) 

erarbeitete Umwelttechnologie-Atlas für Deutschland 

beziffert das Volumen des globalen Marktes für Um-

welttechnik und Ressourceneffizienz im Jahr 2013 auf 

2 536 Milliarden Euro. In Deutschland gab es 2012 in 

der Branche bezogen auf die sechs GreenTech-Leit-

märkte „Umweltfreundliche Erzeugung, Speicherung 

und Verteilung von Energien“, „Energieeffizienz“, 

„Rohstoff- und Materialeffizienz“, „Nachhaltige Mobi-

lität“, „Kreislaufwirtschaft“ sowie „Nachhaltige Was-

serwirtschaft“ 1,5 Millionen Erwerbstätige. Diese Stu-

die und ihre Vorgänger stellen dem Sektor auch für 

die Zukunft hervorragende Wachstumschancen in 

Aussicht.

Die genannte Erwerbstätigenzahl im Umwelttech-

nologie-Atlas umfasst nur diejenigen Beschäftigten, 

die in den sechs GreenTech-Leitmärkten tätig waren. 

Das vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung 

(DIW Berlin) durchgeführte Forschungsprojekt im 

Auftrag des Umweltbundesamts geht in einer Kombi-

nation aus angebots- und nachfrageorientiertem An-

satz für Deutschland 2010 von knapp 2,0 Millionen 

Personen aus, die im Umweltschutz tätig waren (Ed-

ler und Blazejczak, 2014). Dies entsprach 4,8 % al-

ler Erwerbstätigen; ein unveränderter Wert gegen-

über dem Jahr 2008. Die Schätzung bestätigt den 

Umweltschutz in seiner Bedeutung als stabilen Fak-

tor für den gesamten Arbeitsmarkt.

Daneben	liegt	eine	Reihe	von	meist	eindeutig	ange-

botsorientierten	Studien	 für	Bundesländer	 vor.	 Fol-

gende	Liste	ist	nicht	abschließend:	Für	Hessen	kam	

eine	 für	 das	 Hessische	 Ministerium	 für	 Wirtschaft,	

Verkehr	 und	 Landesentwicklung	 erarbeitete	 Studie	

in	 ihrer	 Bestandsaufnahme	 2012 	 auf	 50		600	Mit-

arbeiter	 in	 hessischen	 Umweltindustrie-Unterneh-

men	mit	 einem	Gesamtumsatz	 von	14,4	Milliarden	

Euro	( tt	und	Dittrich,	2012).	Eine	vom	Ministerium	

für	Umwelt,	Gesundheit	und	Verbraucherschutz	des	

Landes	Brandenburg	herausgegebene	Studie	ermit-

telte	im	ersten	Quartal	2010	für	das	Land	21	800	Be-

schäftigte	 in	der	Umweltwirtschaft	mit	einem	Anteil	

von	 2,1	 	 an	 allen	 Erwerbstätigen	 (Grädler,	 2011).	

Das	ifo	Institut	für	Wirtschaftsforschung	schätzte	die	

Zahl	 der	 Beschäftigten	 in	 der	 Umweltschutzgüter-

produktion	 in	Bayern	 für	das	Jahr	2008	auf	55		000	

–	mit	einem	Anteil	an	allen	sozialversicherungsp ich-

tig	Beschäftigten	in	Bayern	von	1,2	 	–	und	den	mit	

Umweltschutzgütern	 in	Bayern	erzielten	Umsatz	auf	

11,6	Milliarden	Euro	(Triebswetter	und	Wackerbauer,	

2010).	 In	 Zusammenarbeit	 mit	 regionalen	 Instituten	

ermittelte	das	ifo	Institut	für	Wirtschaftsforschung	für	

Bremen	 für	das	 Jahr	 2005	 rund	9	000	Beschäftigte	

in	der	Produktion	von	Umweltschutzgütern	und	einen	

Umsatz	 in	Höhe	 von	 rund	2	Milliarden	Euro	 (Schö-

nert	et	al.,	2007).	Roland	Berger	Strategy	 onsultants	

(2009)	gingen	für	Sachsen	im	Jahr	2007	von	18		500	

beschäftigten	 Personen	 in	 der	 Umwelttechnik	 aus,	

bei	einem	Umsatz	von	circa	5,6	Milliarden	Euro.

Erwähnt werden sollen an dieser Stelle auch die For-

schungsvorhaben des Bundesministeriums für Um-

welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit bzw. des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, wel-

che seit dem Berichtsjahr 2011 jährlich die Beschäf-

tigungswirkungen durch die Herstellung von Anlagen 

zur Nutzung erneuerbarer Energien, durch deren Be-

trieb und Wartung sowie durch die Bereitstellung bio-

gener Brenn- und Kraftstoffe für alle Bundesländer 

ausweisen. Die Studien berücksichtigen damit nur 

einen Teilbereich der Umweltwirtschaft, die erneu-

erbaren Energien, für die es jedoch ein besonderes 

wissenschaftliches und politisches Interesse gibt. 

Die Kalkulationen beziehen sowohl direkte als auch 

indirekte Effekte auf den Arbeitsmarkt ein. Die größ-

ten Beschäftigungswirkungen aus erneuerbaren Ener-

gien im Berichtsjahr 2013 ergaben sich demzufolge

für die Bundesländer Bayern, Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen mit jeweils 60  540, 55  200 und 

50  330 Beschäftigten (Ulrich und Lehr, 2014).

4  Abgrenzung der Umweltwirtschaft

Die	oben	genannten	Studienergebnisse	können	nicht	

nur	 deswegen	 nicht	 unmittelbar	 miteinander	 ver-

glichen	 werden,	 weil	 diese	 teilweise	 auf	 rein	 ange-

bots-	und	teilweise	auf	kombinierte	angebots-/nach-

frageorientierte	 Schätzansätze	 aufbauen,	 sondern	

auch,	 da	 den	 Studien	 unterschiedliche	 Begriffsbe-

stimmungen	 der	Umweltwirtschaft	 zugrunde	 liegen.	

Roland	 Berger	 Strategy	 onsultants	 definierten	 die	

GreenTech-Branche	sowohl	in	der	gesamtdeutschen	

Studie	 als	 auch	 in	 der	 Studie	 für	 Sachsen	 anhand	
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der	oben	genannten	 Leitmärkte .	In	anderen	Fällen	

wurden	 bundeslandspezifische	 Abgrenzungen	 für	

die	Branche	getroffen.	Das	DIW	Berlin	und	auch	das	

ifo	 Institut	 für	Wirtschaftsforschung	 hingegen	 orien-

tierten	sich	an	einer	Definition,	die	im	Rahmen	der	eu-

ropäischen	amtlichen	Statistik	maßgebend	ist	und	die	

auch	in	dieser	Methodenbeschreibung	für	den	Begriff	

Umweltwirtschaft 	Anwendung	finden	soll.

4 1 Environmental Goods and Services Sector  

nach Eurostat

Ziel der europäischen amtlichen Statistik ist es, den 

Umweltsektor der Mitgliedsstaaten harmonisiert dar-

stellen zu können. Die rechtlichen Voraussetzungen 

dafür wurden mit der Verordnung (EU) Nr. 538/2014 

des Europäischen Parlaments und des Rates zur Än-

derung der Verordnung (EU) Nr. 691/2011 über eu-

ropäische umweltökonomische Gesamtrechnungen 

geschaffen, welches die Erweiterung der ursprüng-

lichen Verordnung u. a. um das Modul „Umweltgü-

ter und -dienstleistungen („Environmental Goods and 

Services Sector“, kurz: EGSS)“ bewirkte. Die neuen 

Module leisten einen unmittelbaren Beitrag zu den 

prioritären Anliegen der Politik in der Union. Das er-

ste Bezugsjahr für die EGSS-Daten ist das Jahr 2015. 

Die Statistiken werden innerhalb von 24 Monaten 

nach Ablauf des Bezugsjahres von den Mitglieds-

staaten an Eurostat übermittelt.

Weit	 im	Vorfeld	dazu	haben	 E D/Eurostat	 (1999)	

statistische	 Konzepte	 erarbeitet,	 um	 den	 Umwelt-

sektor	abgrenzbar	zu	machen,	welche	in	den	Folge-

jahren	in	zahlreichen	nationalen	und	internationalen	

Studien	zugrunde	gelegt	wurden.	Die	Systematisie-

rung	 aus	 dem	 Jahr	 1999	 (vgl.	 dazu	 auch	Doppel-

bauer,	 2010)	 wurde	 seitdem	 überarbeitet,	 sodass	

der	Umweltsektor	 ( Environmental	Goods	and	Ser-

vices	Sector ,	kurz:	EGSS)	aktuell	wie	folgt	definiert	

wird	(Eurostat,	2009;	S.	29):

The	environmental	goods	and	services	sector	con-

sists	of	a	heterogeneous	set	of	producers	of	technol-

ogies,	goods	and	services	that:

•	Measure,	control,	restore,	prevent,	treat,	minimise,	

research	and	sensitise	environmental	damages	to	

air,	water	and	soil	as	well	as	problems	related	to	

waste,	noise,	biodiversity	and	landscapes.	This	in-

cludes	 cleaner 	technologies,	goods	and	services	

that	prevent	or	minimise	pollution.

•	Measure,	 control,	 restore,	 prevent,	minimise,	 re-

search	and	sensitise	resource	depletion.	This	re-

sults	 mainly	 in	 resource-efficient	 technologies,	

goods	and	services	that	minimise	the	use	of	natu-

ral	resources.

These	 technologies	 and	 products	 (i.	e.	 goods	 and	

services)	must	satisfy	the	end	purpose	criterion,	i.e.	

they	must	have	an	environmental	protection	or	 re-

source	management	purpose	(hereinafter	 environ-

mental	purpose )	as	their	prime	objective.

Die	Definition	 betont	 die	Heterogenität	 der	Umwelt-

wirtschaft	 ( heterogeneous	 set	 of	 producers ).	 Um-

weltschutz	 ist	 eine	 Aufgabe,	 die	 alle	Wirtschaftsbe-

reiche	tangiert.	Damit	besitzt	sie	den	 harakter	einer	

Querschnittsbranche.	 Dies	 bringt	 den	 Nachteil	 mit	

sich,	dass	die	dazugehörigen	statistischen	Einheiten	

(z.	B.	 Betriebe)	 nicht	 im	 Rahmen	 von	 Wirtschafts-

zweigklassifikationen	als	Teilbereich	der	Gesamtwirt-

schaft	direkt	abgrenzbar	sind.	Im	Gegensatz	zu	leicht	

abgrenzbaren	 traditionellen	Branchen	wie	dem	Ma-

schinenbau	(WZ	28	in	der	WZ	20081)	oder	dem	Fahr-

zeugbau	(WZ	29-30)	sind	Aktivitäten	für	den	Umwelt-

schutz	 in	 nahezu	 allen	Wirtschaftszweigen	 denkbar	

(z.	B.	 Windkraftanlagen	 im	 WZ	 28	 Maschinenbau 	

oder	Entsorgungsfahrzeuge	in	WZ	29-30	 Fahrzeug-

bau ).

Entsprechend	der	Definition	müssen	die	angebote-

nen	Leistungen	den	Umweltschutz	als	Hauptzweck	

( environmental	purpose ;	nachfolgend	auch	 Um-

weltzweck )	verfolgen,	um	dem	EGSS	zugerechnet	

werden	zu	können.2	Dieser	fehlt	etwa	bei	Leistungen	

im	Bereich	natürlicher	(z.	B.	Naturkatastrophen)	und	

technologischer	Risiken	(z.	B.	äußere	Sicherheit	bei	

Kernkraftwerken	oder	Militäreinrichtungen),	bei	der	

Trinkwasserversorgung,	bei	Leistungen,	die	dem	Ar-

beitsschutz	oder	dem	Schutz	von	historischen	Mo-

numenten	dienen,	bei	der	Instandhaltung	von	Grün-

anlagen	 und	 Erholungs ächen,	 bei	 Leistungen	 im	

öffentlichen	 Verkehr	 sowie	 beim	Management	 von	

Minen.	Zur	Vermeidung	von	Übererfassungen	bzw.	

Doppelzählungen	 werden	 weder	 Händler	 (im	 Ge-

gensatz	 zu	 Herstellern	 von	 EGSS-Technologien,	

-Gütern	 und	 -Dienstleistungen)	 noch	 multifunktio-

nale	Güter3,	die	nicht	ausschließlich	zum	Zweck	des	

Umweltschutzes	 verwendet	 werden	 können	 (z.	B.	

Pumpen),	einbezogen.

1				Die	Klassifikation	der	Wirt-
schaftszweige,	Ausgabe	
2008	(WZ	2008),	baut	auf	
der	statistischen	Systema-
tik	der	Wirtschaftszweige	
in	der	Europäischen	Ge-
meinschaft	(NA E	Rev.	2)	
auf,	die	ihrerseits	auf	der	
Internationalen	Systematik	
der	Wirtschaftszweige	
(ISI 	Rev.	4)	der	Vereinten	
Nationen	basiert.

2			Dies	wird	vorrangig	mithilfe	
der	 technical	nature 	
(Eurostat,	2009;	S.	31)	der	
Leistung	entschieden.

3			Vorleistungen	werden	
nur	erfasst,	wenn	
diese	ausschließlich	dem	
Umweltschutz	dienen	
(z.	B.	Katalysatoren).
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Sämtliche	 Leistungen	 aber,	 die	 den	 Umweltschutz	

als	Hauptzweck	verfolgen,	gehören	zum	EGSS	und	

können	sowohl	nach	Leistungsarten	als	auch	nach	

Umweltbereichen	gegliedert	werden.

► Hinsichtlich	der	Leistungsarten	(vgl.	Abbildung	1)	
werden	 Technologien,	 Güter	 und	 Dienstleistungen	

( technologies,	 goods	 and	 services )	 unterschie-

den.	 End-of-pipe-Technologien	 sind	 dem	 Produk-

tions-	 und	 Verbrauchsprozess	 hinzugefügte	 Ein-

heiten,	 welche	 (ex	 post)	 Umweltverschmutzungen	

bzw.	 Ressourcenabbau	messen,	 behandeln,	 redu-

zieren	etc.	(z.	B.	Demontage-	und	Zerkleinerungsein-

richtungen	 für	Abfall).	 In	den	 letzten	Jahren	 immer	

bedeutsamer	 werden	 jedoch	 integrierte	 Technolo-

gien,	welche	Umweltbelastungen	bereits	im	Produk-

tionsprozess	 (ex	 ante)	 reduzieren	 (z.	B.	 Recycling-

anlagen).	Umweltfreundliche	Güter	sind	gegenüber	

ä uivalenten,	normalen	Gütern	weniger	umweltbela-

stende	Güter	(z.	B.	Biokraftstoffe).	Spezielle	Umwelt-

dienstleistungen	sind	das	Ergebnis	jener	Aktivitäten,	

die	für	den	Umweltschutz	oder	für	das	Ressourcen-
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management	 charakteristisch 	 sind	 (z.	B.	 Abwas-

seranalysen).	 Verbundene	 Produkte	 (Güter	 oder	

Dienstleistungen)	 haben	 keinen	 anderen	 Nutzen,	

als	die	Ausführung	der	Umweltschutz-	oder	der	Res-

sourcenmanagementaktivität	 zu	 unterstützen	 (z.	B.	

Müllsäcke	oder	Installation	von	Anlagen	zur	Nutzung	

erneuerbarer	Energien).

► Hinsichtlich	der	Umweltbereiche	(vgl.	Abbildung	2)	
können	zwei	(eben	bereits	im	Text	verwendete)	 ber-

kategorien	unterschieden	werden,	die	Aktivitäten	zum	

(klassischen)	Umweltschutz	 ( environmental	protec-

tion )	und	zum	Ressourcenmanagement	 ( resource	

management ).	Umweltschutzaktivitäten	dienen	dem	

Zweck,	 Umweltschäden	 zu	 vermeiden	 oder	 zumin-

dest	zu	reduzieren,	zu	messen	und	zu	untersuchen	

( rientierung	 am	 utput).	 Diese	 Aktivitäten	werden	

mit	 der	 von	Eurostat	 entwickelten	Klassifikation	 der	

Umweltschutzaktivitäten	und	-ausgaben	( EPA	2000)	

erfasst.	 Ressourcenmanagementaktivitäten	 hinge-

gen	sollen	natürliche	Ressourcen	schonen	bzw.	die-

se	effizient	nutzbar	machen	( rientierung	am	Input)	

und	werden	nach	der	Klassifikation	der	Ressourcen-

managementaktivitäten	( ReMA	2008)	geordnet.	Alle	

Leistungen	mit	Umweltschutz	 als	Hauptzweck	 (z.	B.	

Lärmschutzwände	 oder	 Erzeugnisse	 aus	Holz	 oder	

Kork	zur	Wärmeisolation)	können	entweder	einer	Ka-

tegorie	der	Umweltschutzaktivitäten	oder	einer	Kate-

gorie	 der	 Ressourcenmanagementaktivitäten	 zuge-

ordnet	werden	(z.	B.	 EPA	5	oder	 ReMA	13).

4 2 Umweltschutzwirtschaft  entsprechend der 

 12 UStatG-Erhebung

Im	 Rahmen	 der	 deutschen	 amtlichen	 Statistik	 ist	

es	Inhalt	der	in	 	12	Umweltstatistikgesetz	(UStatG)	

geregelten	Erhebung	der	Waren,	Bau-	und	Dienst-

leistungen	 für	 den	 Umweltschutz,	 die	 Struktur	 der	

Umweltschutzwirtschaft	 zu	 erfassen.	 Einbezogen	

werden	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	von	Be-

trieben	und	Einrichtungen,	die	der	Emissionsminde-

rung	 dienen.	 Unter	 Emissionsminderung	 ist	 dabei	

die	 Vermeidung,	 Verminderung	 bzw.	 Beseitigung	

von	 schädigenden	 Ein üssen	 auf	 die	 Umwelt	 aus	

Produktion	und	Konsum	zu	verstehen.

Die	 Konzeption	 der	 Erhebung	 ist	 fachlich	 eng	mit	

den	 Eurostat-Konzepten	 zum	 EGSS	 abgestimmt.	

Die	ermittelten	Daten	und	Erfahrungen	aus	Deutsch-

land	 ießen	über	eine	Arbeitsgruppe	in	die	Arbeiten	

von	Eurostat	ein.	Allerdings	deckt	die	 	12	UStatG-

Erhebung	aufgrund	von	Fragebogenkonzeption	und	

Erhebungspraxis	nicht	vollständig	den	EGSS	ab:

Hinsichtlich	 der	 Leistungsarten	 vernachlässigt	 die	

Erhebung	wegen	Definitions-	und	Identifikationspro-

blemen	 zum	 Teil	 integrierte	 Technologien	 und	 alle	

umweltfreundlichen	Güter.	In	beiden	Fällen	muss	ein	

Standard	festgelegt	werden,	um	zu	entscheiden,	ob	

die	 infrage	stehende	Technologie	bzw.	das	 infrage	

stehende	Gut	die	Umwelt	weniger	belastet	 als	der	

Standard.	Diese	Standards	ändern	sich	mit	der	Zeit	

und	können	von	Land	zu	Land	unterschiedlich	sein.	

Auch	 die	 leicht	 zu	 identifizierenden	 umweltfreund-

lichen	 Güter	 Strom	 und	Wärme	 aus	 erneuerbaren	

Energien	sowie	aus	Kraft-Wärme-Kopplung	fehlen	in	

der	Erhebung	(Energieerzeugnisse).4

Bei	 den	 Umweltbereichen	 unterscheidet	 die	 		12	

UStatG-Erhebung	sieben	Kategorien,	in	denen	schä-

digende	Ein üsse	auftreten	können:	Abfallwirtschaft,	

Gewässerschutz,	 Lärmbekämpfung,	 Luftreinhal-

tung,	Naturschutz	und	Landschaftsp ege,	Bodensa-

nierung	sowie	Klimaschutz.5	Die	Definitionen	der	ers-

ten	 sechs	 Kategorien	 orientieren	 sich	 an	 EPA	 1

bis	 EPA	 6.	 Nur	 die	 siebte	 Kategorie	 schließt	 seit	

dem	Berichtsjahr	2006	(neben	 EPA	1)	mit	 ReMA	

13A	und	 ReMA	13B	zumindest	teilweise	die	zuneh-

mend	im	Interesse	stehenden	Umweltmanagement-

aktivitäten	mit	ein,	welche	sich	an	dieser	Stelle	auf	

Maßnahmen	zur	Nutzung	erneuerbarer	Energien	so-

wie	 zur	 Steigerung	 der	 Energieeffizienz	 und	 Ener-

giesparmaßnahmen	beziehen.	 Im	Ergebnis	bleiben	

neben	 einigen	 Umweltschutzaktivitäten	 viele	 Res-

sourcenmanagementaktivitäten	ausgeklammert.6	

Von	 der	 Erhebung	 ferner	 ausgenommen	 bleiben	

Entsorgungsdienstleistungen	 und	 damit	 Umsät-

ze,	die	direkt	mit	der	Abfallsammlung,	-behandlung	

und/oder	 -beseitigung	 erzielt	 werden.	Um	Doppel-

befragungen	 von	 Betrieben	 im	 Rahmen	 der	 deut-

schen	amtlichen	Statistiken	zu	vermeiden,	bleibt	der	

gewichtige	Bereich	der	Entsorgungswirtschaft	unbe-

rücksichtigt	(vgl.	dazu	auch	Büringer,	2011).

Im	 Bereich	 der	 Landwirtschaft	 ist	 die	 ökologische	

Landwirtschaft	 dem	 EGSS	 zuzurechnen.	 Außer-

4			Mit	dem	Berichtsjahr	
2011	werden	auch	
Biokraft-	und	Biobrenn-
stoffe	nicht	mehr	
weiter	berücksichtigt,	
deren	umweltschonender	
harakter	umstritten	ist.

5			Mit	dem	Berichtsjahr	
2011	werden	teilweise	
andere	Definitionen	und	
Namen	für	die	Umweltbe-
reiche	verwendet,	zudem	
wird	in	Anlehnungen	an	
die	englische	Termino-
logie	nur	noch	zwischen	
Umweltschutzgütern	und	
Umweltschutzleistungen	
statt	zwischen	Waren,	
Bau-	und	Dienstleis-
tungen	für	den	Umwelt-
schutz	unterschieden,	
vgl.	dazu	Statistisches	
Bundesamt	(2013a).	
Daneben	existiert	noch	
eine	 umweltbereichs-
übergreifende 	Kategorie	
für	Maßnahmen	und	
Aktivitäten	für	den	
Umweltschutz,	die	nicht	
nur	einem	Umwelt-
bereich	zugeordnet	
werden	können.

6			Auch	die	Kategorien,	wel-
che	sich	auf	Forschungs-	
und	Entwicklungsakti-
vitäten	beziehen,	 EPA	
8	und	–	sofern	sich	die	
Auskunftsgebenden	auf	
ReMA	13A	oder	13B	
beziehen	–	auch	 ReMA	
15,	finden	in	der	Erhe-
bung	Berücksichtigung;	
in	Teilen	auch	 EPA	9.	
Da	die	Forschungs-	und	
Entwicklungsaktivitäten	
mit	anderen	Aktivitäten	
zusammen	erhoben	wer-
den,	können	 EPA	8	und	
ReMA	15	nicht	getrennt	
ausgewiesen	werden.



	 Beiträge	aus	der	Statistik	 	 149	

Bayern in Zahlen 3|2015

dem	 kann	 neben	 der	 Privatwirtschaft	 im	 Allgemei-

nen	auch	der	Staat	Aktivitäten	für	den	Umweltschutz	

erbringen.	Dazu	zählen	Umweltinformation,	 regula-

tive	Maßnahmen	wie	 Fischfang uoten	 und	die	 Tä-

tigkeiten	 von	 staatlichen	 Energieagenturen.	 Bei-

de	Bereiche	 sind	 aber	de	 facto	 aus	der	Erhebung	

der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	für	den	Um-

weltschutz	 ausgeschlossen;	 auch	 da	 sich	 die	 Be-

richtskreisrecherche	 auf	 die	 im	 statistischen	 Un-

ternehmensregister	 (vgl.	 Abschnitt	 5.2)	 gep egten	

Wirtschaftszweige	konzentriert.

Der	EGSS	umfasst	grundsätzlich	auch	kleine	statis-

tische	Einheiten.	Da	sich	die	Berichtskreisrecherche	

in	den	Statistischen	 mtern	der	Länder	jedoch	auf	Be-

triebe	ab	einer	gewissen	Größe	fokussiert,	sind	kleine	

Betriebe	untererfasst	(vgl.	Abschnitt	6.1	und	6.2).

In	dieser	Methodenbeschreibung	soll	für	den	Begriff	

Umweltwirtschaft 	der	EGSS-Begriff	nach	Eurostat	

maßgeblich	sein.	Daher	müssen	ausgehend	von	der	

Erhebung	der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	für	

den	 Umweltschutz	 die	 angesprochenen,	 unterer-

fassten	Teilbereiche	hinzugeschätzt	werden,	um	den	

EGSS	vollständig	abzubilden.	Die	Untererfassungen	

bei	den	kleinen	Betrieben	und	in	der	Entsorgungs-

wirtschaft	werden	durch	die	in	den	Abschnitten	6.2	

und	 6.3	 beschriebenen	 Zuschätzungen	 überwun-

den.	 Zuschätzungen	 für	 weitere	 (noch	 nicht	 voll-

ständig	 erfasste)	 Bereiche	 sollen	 Gegenstand	 der	

zukünftigen	Weiterentwicklung	der	Methodik	zur	sta-

tistischen	 Erfassung	 der	 Umweltwirtschaft	 in	 den	

Bundesländern	sein.

5  Datengrundlage

Nachdem	 der	 Umfang	 der	 Umweltwirtschaft	 be-

stimmt	wurde,	bedarf	es	nun	einer	geeigneten	Da-

tengrundlage,	 um	 die	 interessierenden	 Berech-

nungsgrößen	1	bis	4	zu	ermitteln.	Dafür	sind	sowohl	

Daten	zur	Umweltwirtschaft	als	auch	Daten	zur	Ge-

samtwirtschaft	notwendig.

5 1 Daten zur Umweltwirtschaft

►	Die	wichtigste	amtliche	Daten uelle	 für	die	Um-
weltschutzwirtschaft,	 insbesondere	 für	 die	 WZ-Ab-

schnitte	 	 Verarbeitendes	 Gewerbe ,	 F	 Bauge-

werbe 	 und	 M	 Erbringung	 von	 freiberu ichen,	

wissenschaftlichen	 und	 technischen	 Dienstleis-

tungen ,	 stellt	 die	 Erhebung	 der	Waren,	 Bau-	 und	

Dienstleistungen	für	den	Umweltschutz	dar:

Die	Statistik	wird	 jährlich	bei	höchstens	15		000	Be-

trieben	und	Einrichtungen	der	Umweltwirtschaft	als	

dezentrale	 Erhebung,	 d.	h.	 durch	 die	 Statistischen	

mter	 der	 Länder	 für	 das	 ganze	 Bundesgebiet,	

durchgeführt.	 Das	 Statistische	 Bundesamt	 ist	 für	

die	 methodische	 Entwicklung	 der	 Statistik	 zustän-

dig	 und	 weist	 das	 Bundesergebnis	 aus.	 Die	 Sta-

tistischen	 mter	 der	 Länder	 stellen	 wiederum	 die	

Ergebnisse	auf	Länderebene	dar;	die	räumliche	Ver-

gleichbarkeit	ist	auf	Ebene	der	Bundesländer	gege-

ben.	Erhoben	werden	die	Angaben	zu	 	12	UStatG.	

Es	besteht	Auskunftsp icht.

Die	Erhebung	wird	seit	dem	Berichtsjahr	1997	durch-

geführt.	 Zwischenzeitlich	wurden	 die	 der	Umweltsta-

tistik	 zugrunde	 liegenden	 Rechtsgrundlagen	 an	 die	

gesteigerten	 Ansprüche	 der	 Nutzer	 angepasst	 (z.	B.	

Ausdehnung	 des	 Berichtskreises,	 des	 Merkmalka-

talogs	 und	 des	 Begriffs	 Umweltschutz ).	 Die	 nde-

rungen	schränken	 insbesondere	die	Vergleichbarkeit	

der	Berichtsjahre	1997	bis	2005	einerseits	und	der	Be-

richtsjahre	2006	bis	2012	andererseits	erheblich	ein.

Der	Fragebogen	der	 		12	UStatG-Erhebung	bittet	die	

Berichtsp ichtigen	um	Auskunft	zu	folgenden	Größen:

Umsatz	 mit	 Waren,	 Bau-	 und	 Dienstleistungen	 für	

den	Umweltschutz:	Dieser	wird	 als	Größe	 definiert	

durch	die	Summe	der	Rechnungsendbeträge	(ohne	

Umsatzsteuer)	 der	 im	 Berichtsjahr	 abgerechneten	

Lieferungen	und	Leistungen	an	Dritte	–	unabhängig	

vom	Zahlungseingang	–	einschließlich	Verbrauchs-

steuern	und	getrennt	in	Rechnung	gestellter	Kosten	

für	Fracht,	Porto,	Verpackung	usw.

Beschäftigte	für	den	Umweltschutz:	Dies	sind	die	in	

den	Erhebungseinheiten	mit	der	Herstellung	von	Wa-

ren	oder	der	Erbringung	von	Bau-	oder	Dienstleis-

tungen	 für	den	Umweltschutz	Beschäftigten	 (bezo-

gen	 auf	 eine	 Vollzeiteinheit,	 z.	B.	 zwei	Halbtagsbe-

schäftigte	 für	 den	Umweltschutz	 im	Jahr	 sind	eine	

Vollzeiteinheit).

Die	beiden	Größen	werden	mit	unterschiedlicher	in-

haltlicher	Tiefe	abgefragt.	Die	Beschäftigten	für	den	



Bayern in Zahlen 3|2015

	 150	 	 Beiträge	aus	der	Statistik		

Umweltschutz	 werden	 im	 Fragebogen	 nur	 für	 den	

Betrieb	 bzw.	 die	 Einrichtung	 insgesamt	 abgefragt.	

Die	Zuordnung	der	Umsätze	erfolgt	hingegen	nach	

einzelnen	Maßnahmen	und	Aktivitäten	sowie	Umwelt-

bereichen.7	Sie	erfolgt	auf	Basis	des	dem	Fragebo-

gen	 angehängten	 Waren-	 und	 Leistungskatalogs8	

durch	den	Melder	selbst.

Zusätzlich	stehen	für	die	statistischen	Einheiten,	d.	h.	

für	die	Betriebe	und	Einrichtungen,	die	aus	dem	sta-

tistischen	 Unternehmensregister	 zugespielten	Grö-

ßen	 WZ 	 (WZ	 2008),	 Umsätze	 insgesamt 	 (Um-

sätze	mit	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	für	den	

Umweltschutz	und	andere	Umsätze)	und	 Beschäf-

tigte	insgesamt 	(keine	Vollzeitä uivalente;	Beschäf-

tigte	für	den	Umweltschutz	und	andere	Beschäftigte)	

zur	Verfügung.

Weiterführende	 Informationen	 unter	 www.destatis.

de/,	 insbesondere	 im	 Qualitätsbericht	 des	 Statis-

tischen	Bundesamts	(2012a),	sowie	in	der	Fachserie	

19	Reihe	3.3	des	Statistischen	Bundesamts	(2012b).

► Weitere wichtige Daten für die Umweltschutzwirt-

schaft, insbesondere hinsichtlich des WZ-Abschnitts 

E „Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsor-

gung, Beseitigung von Umweltverschmutzungen“ 

stellt die Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen 

der Energieversorgung, Wasserversorgung, Abwas-

ser- und Abfallentsorgung, Beseitigung von Umwelt-

verschmutzungen (KSE) bereit:

Die KSE wird jährlich bei Unternehmen des WZ-Ab-

schnitts D „Energieversorgung“ und E „Wasserver-

sorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung, Beseiti-

gung von Umweltverschmutzungen“ durchgeführt. 

Zum Programm der KSE gehören die tätigen Per-

sonen, der Umsatz nach Arten der ausgeübten Tä-

tigkeit, die selbsterstellten Anlagen, die Material- und 

Warenbestände, einschließlich fertiger und unfer-

tiger Erzeugnisse am Anfang und am Ende des Jah-

res, der Material- und Wareneingang, die Kosten 

nach Kostenarten, die Umsatzsteuer und die Subven-

tionen. Dies ermöglicht die Bestimmung von Produk-

tionswerten und Wertschöpfungsgrößen. Im Rahmen 

der aktuellen Berechnungen liegen die bundeswei-

ten Unternehmensumsätze sowie die geleisteten Ar-

beitsstunden nach fachlichen Unternehmensteilen 

und nach relevanten Wirtschaftszweigen vor.

Weiterführende Informationen unter www.destatis.

de/, insbesondere im Qualitätsbericht des Statis-

tischen Bundesamts (2013b).

5 2 Daten zur Gesamtwirtschaft

Die	Daten	zur	Gesamtwirtschaft	stammen	im	Einzel-

nen	aus	folgenden	Quellen:

►	 Umsätze	 des	 statistischen	 Unternehmensregis-
ters	(URS):

Das	 URS	 ist	 eine	 regelmäßig	 aktualisierte	 Daten-

bank	mit	Unternehmen	 und	Betrieben	 aus	 nahezu	

allen	 Wirtschaftszweigen	 mit	 steuerbarem	 Umsatz	

aus	 Lieferungen	 und	 Leistungen	 und/oder	 sozial-

versicherungsp ichtig	 Beschäftigten.	 Unternehmen	

ohne	Umsatzsteuerp icht	und	ohne	sozialversiche-

rungsp ichtig	 Beschäftigte	 bleiben	 unberücksich-

tigt.	Quellen	 zur	P ege	des	URS	sind	Dateien	aus	

Verwaltungsbereichen,	 wie	 die	 Bundesagentur	 für	

Arbeit	oder	die	Finanzbehörden,	und	Angaben	aus	

einzelnen	 Bereichsstatistiken.	 Die	 Daten	 liegen	 für	

die	Berechnungen	gegliedert	nach	relevanten	Wirt-

schaftszweigen,	Beschäftigten-	und	Umsatzgrößen-

klassen	vor.

Weiterführende	 Informationen	 unter	 www.destatis.

de/,	 insbesondere	 im	 Qualitätsbericht	 des	 Statis-

tischen	Bundesamts	(2011).

►	 Produktionswerte des Arbeitskreises „Volkswirt-

schaftliche Gesamtrechnungen der Länder“ (AK 

VGRdL):

Die Produktionswerte der Unternehmen stellen den 

Wert der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen 

aus eigener Produktion an andere (in- und auslän-

dische) Wirtschaftseinheiten dar, vermehrt um den 

Wert der Bestandsveränderung an Halb- und Fer-

tigwaren aus eigener Produktion und um den Wert 

der selbst erstellten Anlagen. Der Wert der Verkäufe 

schließt die in Rechnung gestellte Umsatzsteuer 

nicht mit ein. Die Umsätze stellen den Hauptbestand-

teil der Produktionswerte dar. Neben der Bruttowert-

7				Das	Erhebungsmerk-
mal	 Umsatz 	wird	
außerdem	getrennt	
nach	inländischen	
und	ausländischen	
Abnehmern	erfasst.	
Diese	zusätzliche	
Unterscheidung	wird	
nachfolgend	im	Text	
nicht	weiter	betrachtet.

8				Um	den	technischen	
Entwicklungsstand	der	
Umweltschutzwirtschaft	
richtig	wiederzugeben,	
wurde	im	Berichtsjahr	
2011	der	Waren-	und	
Leistungskatalog	
neu	gegliedert.
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schöpfung umfassen die Produktionswerte auch Vor-

leistungen. Die Daten liegen für die Berechnungen 

gegliedert nach relevanten Wirtschaftszweigen vor.

Weiterführende Informationen unter www.destatis.

de/ bzw. www.vgrdl.de/, insbesondere in den Me-

thodenbeschreibungen des Statistischen Bundesamts 

(2007) bzw. des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen der Länder“ (2014).

► Vollzeitä uivalente	des	Arbeitskreises	 Erwerbstäti-
genrechnung	des	Bundes	und	der	Länder 	(AK	ETR):

Vollzeitä uivalente	sind	 Erwerbstätige	in	Vollbeschäf-

tigten-Einheiten ,	bei	denen	die	Erwerbstätigengrup-

pen	 nach	 dem	Maß	 ihrer	 Beteiligung	 am	 Erwerbs-

prozess	 gewichtet	 sind,	 z.	B.	 Vollzeit-Beschäftigte	

mit	Norm-Gewicht	1,0	 (unabhängig	 von	 tari ich	un-

terschiedlich	 festgelegten	 Arbeitszeiten	 der	 Arbeit-

nehmergruppen	 bzw.	 abweichenden	 tatsächlichen	

Wochenarbeitszeiten	 von	 Selbstständigen),	 Halb-

tags-Beschäftigte	mit	Gewicht	0,5	und	marginal	Be-

schäftigte	 mit	 noch	 kleineren	 Gewichten.	 Die	 Ge-

wichte	unterscheiden	sich	nach	der	Stellung	im	Beruf,	

Wirtschaftszweig	sowie	nach	West-/ st-Großraumre-

gionen	und	Jahren.	Die	Daten	liegen	für	die	Berech-

nungen	(nur)	für	(ganze)	WZ-Abschnitte	vor.

Weiterführende	Informationen	unter	www.ak-etr.de/,	

insbesondere	in	der	Gemeinschaftsveröffentlichung	

des	 Arbeitskreises	 Erwerbstätigenrechnung	 des	

Bundes	und	der	Länder 	(2012),	Reihe	2	Band	3.

►			Sozialversicherungsp ichtig	 Beschäftigte	 der	
Bundesagentur	für	Arbeit:

Die	Statistik	beruht	auf	Meldungen	der	Arbeitgeber	zur	

Kranken-,	Renten-,	P ege-	und/oder	Arbeitslosenver-

sicherung.	 Es	 werden	 alle	 sozialversicherungsp ich-

tig	beschäftigten	Arbeitnehmer	 (ca.	 75	bis	80	 	 aller	

abhängig	Beschäftigten)	erfasst.	Nicht	berücksichtigt

werden	 nicht	 sozialversicherungsp ichtige	 Beamte,	

Selbstständige,	 unbezahlt	 mithelfende	 Familienan-

gehörige	 und	 Personen,	 die	 ausschließlich	 in	 soge-

nannten	Mini-Jobs	tätig	sind.	Die	Daten	liegen	für	die	

Berechnungen	gegliedert	nach	relevanten	Wirtschafts-

zweigen	und	Beschäftigtengrößenklassen	vor.

Weiterführende	 Informationen	 unter	 http://statistik.

arbeitsagentur.de/,	 insbesondere	 im	 Qualitätsbe-

richt	der	Bundesagentur	für	Arbeit	(2012).

 Rechengang

Ausgangspunkt	 für	 die	 interessierenden	 Berech-

nungsgrößen	 ist	 ein	 für	 alle	 Bundesländer	 festge-

chematische arstellung der mweltwirtschaft
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legter	gemeinsamer	Berichtskreis	im	Rahmen	der	Er-

hebung	der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	für	den	

Umweltschutz	 (vgl.	Komponente	A	 in	Abbildung	3).

Zugeschätzt	wird	anschließend	in	zwei	Bereichen	in	

denen	 in	 der	 		12	 UStatG-Erhebung	 eine	 Unterer-

fassung	besteht:	bei	 kleinen	Betrieben	 (Komponen-

te	B)	und	 für	bestimmte	WZ	 (Komponente	 ).	Dies	

entspricht	dem	Vorgehen	zur	Ermittlung	der	absolu-

ten	 Berechnungsgrößen	 1	 und	 2.	 Für	 die	 Zuschät-

zungen	sind	neben	den	Daten	zur	Umweltwirtschaft	

auch	an	dieser	Stelle	bereits	die	Daten	zur	Gesamt-

wirtschaft	relevant	(vgl.	Abschnitt	6.2	und	6.3),	um	die	

Bedeutung	der	Umweltwirtschaft	in	absoluten	Größen	

zu	 uantifizieren.	Für	die	 relativen	Berechnungsgrö-

ßen	3	und	4,	d.	h.	zur	Quantifizierung	der	Bedeutung	

der	Umweltwirtschaft	innerhalb	der	Gesamtwirtschaft	

eines	Bundeslandes,	muss	die	Summe	der	Kompo-

nenten	A,	B	und	 	in	einem	weiteren	Schritt	noch	auf	

die	Gesamtwirtschaft	bezogen	werden.

1 Gemeinsamer Berichtskreis Komponente A 

in Abbildung 3

Um	für	alle	Bundesländer	zu	vergleichbaren	Ergeb-

nissen	zu	gelangen,	muss	ein	für	alle	Bundesländer	

gemeinsamer	 Berichtskreis	 nach	 wirtschaftlichen	

Gliederungskriterien	festgelegt	werden	(Komponen-

te	A).	Die	Komponenten	B	und	 	hängen	dement-

sprechend	davon	ab.

Wichtiger	Hinweis:	Der	nachfolgend	für	alle	Bundes-

länder	 festgelegte	 gemeinsame	 Berichtskreis	 gilt	

nur	 für	die	Berechnungen	 im	Rahmen	der	hier	be-

schriebenen	Methodik	 und	 nicht	 für	 die	 Erhebung	

der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	für	den	Um-

weltschutz	an	sich

bwohl	die	Umweltwirtschaft	per	Definition	gerade	

nicht	nach	wirtschaftlichen	Kriterien	abgrenzbar	ist,	

gibt	es	dennoch	gute	Gründe,	einen	für	alle	Bundes-

Hinweise zur Notation in den nachfolgend verwendeten Formeln:
Das	Symbol	 	zeigt	an,	dass	es	sich	um	eine	geschätzte	Größe	handelt.	Da	die	Umsätze	und	Be-
schäftigten	der	Umweltwirtschaft	(Berechnungsgrößen	1	und	2)	und	die	Anteile	der	Umweltwirtschaft	
an	der	Gesamtwirtschaft	bei	den	Umsätzen	und	Beschäftigten	(Berechnungsgrößen	3	und	4)	–	zu-
mindest	teilweise	–	auf	Schätzungen	beruhen,	werden	diese	Größen	ebenfalls	mit	dem	Symbol	 	
gekennzeichnet.

Die	Umsätze	werden	mit	dem	Buchstaben	U	(absolute	Größen)	bzw.	u	(relative	Größen,	d.	h.	An-
teile),	die	Beschäftigten	mit	den	Buchstaben	B	(absolute	Größen)	bzw.	b	(relative	Größen,	d.	h.	An-
teile)	dargestellt.

Je	nachdem,	ob	die	Umsätze	bzw.	Beschäftigten	sich	auf	die	Umweltwirtschaft	oder	Gesamtwirt-
schaft	beziehen,	werden	die	Größen	mit	dem	Index	UW	oder	GW	gekennzeichnet.

Je	nachdem,	ob	die	Umsätze	bzw.	Beschäftigten	sich	auf	 kleine 	oder	 große 	Betriebe	beziehen,	
werden	die	Größen	mit	dem	Index	KB	oder	GB	gekennzeichnet.	Unter	 kleine	Betriebe 	sind	in	den	
WZ	20	und	22-29	des	WZ-Abschnitts	 	 Verarbeitendes	Gewerbe 	und	in	den	WZ	41-43	(WZ-Ab-
schnitt	F	 Baugewerbe )	Betriebe	mit	weniger	als	20	Beschäftigten	zu	verstehen.	In	den	WZ	71,	72	
und	74.9	des	WZ-Abschnitts	M	 Erbringung	von	freiberu ichen,	wissenschaftlichen	und	technischen	
Dienstleistungen 	 fallen	 in	diese	Kategorie	Betriebe	mit	unter	1	Million	Euro	Umsatz.	 Große	Be-
triebe 	sind	im	Sinne	der	hier	verwendeten	Notation	Betriebe	der	 nächstgrößeren 	Größenklasse,	
d.	h.	im	WZ-Abschnitt	 	und	F	Betriebe	in	der	(Beschäftigten-)Größenklasse	20-49	Beschäftigte	und	
im	WZ-Abschnitt	M	Betriebe	in	der	(Umsatz-)Größenklasse	1	Million	Euro	bis	unter	2	Millionen	Eu-
ro	Umsatz.

Der	Index	i	zeigt	an,	auf	welchen	Wirtschaftszweig	(WZ	2-Steller	bzw.	WZ	3-Steller)	sich	die	Umsät-

ze	bzw.	Beschäftigten	beziehen.
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länder	gemeinsamen	Berichtskreis	nach	wirtschaft-

lichen	 Gliederungskriterien	 (Wirtschaftszweige,	

Beschäftigten-	und	Umsatzgrößenklassen)	ins	Zen-

trum	der	Berechnungsmethode	zu	stellen:	Zum	ei-

nen	sind	für	die	Betriebe	und	Einrichtungen	der	Um-

weltwirtschaft	über	die	zugespielten	(nicht	durch	die	

		12	UStatG-Erhebung	ermittelten)	Größen	aus	dem	

URS	die	notwendigen	Variablen	verfügbar.	Zum	an-

deren	müssen	für	die	Zuschätzungen	Daten	zur	Ge-

samtwirtschaft	herangezogen	werden,	die	nur	nach	

wirtschaftlichen	 (und	 insbesondere	nicht	nach	um-

weltbezogenen)	Gliederungskriterien	vorliegen.	Da-

rüber	 hinaus	 erstreckt	 sich	 die	 Umweltwirtschaft	

zwar	nahezu	über	alle	Wirtschaftszweige,	allerdings	

existieren	 deutliche	 Schwerpunkte	 in	 einigen	Wirt-

schaftszweigen,	welche	 als	 besonders	 relevant	 für	

die	Umweltwirtschaft	 erachtet	werden	 können.	 Au-

ßerdem	 gibt	 es	 gemäß	 		13	 Bundesstatistikgesetz	

die	Möglichkeit,	potenzielle	Erhebungseinheiten	 im	

Rahmen	von	Vorbefragungen	von	Betrieben	ausge-

wählter	Wirtschaftszweige	zu	ermitteln.9	

Für	die	Berichtsjahre	2010	und	2011	haben	sich	die	

Bundesländer	–	für	die	aktuellen	Berechnungen	im	

Rahmen	der	hier	beschriebenen	Methodik	–	auf	ei-

nen	 gemeinsamen	 Berichtskreis	 geeinigt	 (vgl.	 Ab-

bildung	 4).	Dieser	 umfasst	 nur	 die	 besonders	 um-

weltrelevanten	 WZ	 20	 und	 22-29	 im	 WZ-Abschnitt	

	 Verarbeitendes	 Gewerbe ,	 die	 WZ	 41-43,	 d.	h.	

den	kompletten	WZ-Abschnitt	F	 Baugewerbe ,	so-

wie	die	WZ	71,	72	und	74.9	im	WZ-Abschnitt	M	 Er-

bringung	 von	 freiberu ichen,	 wissenschaftlichen	

und	technischen	Dienstleistungen .	Außerdem	wer-

den	 im	WZ-Abschnitt	 	 und	F	nur	Betriebe	mit	 20	

oder	mehr	Beschäftigten	im	Betrieb	insgesamt	und	

im	WZ-Abschnitt	M	nur	Betriebe	mit	1	Million	Euro	

oder	 mehr	 Umsatz	 im	 Betrieb	 insgesamt	 berück-

sichtigt.	Die	Berichtskreisziehung	erfolgt	auf	Grund-

lage	 der	 in	 Abschnitt	 5.1	 genannten	 zugespielten	

(nicht	durch	die	 		12	UStatG-Erhebung	ermittelten)	

Größen	(vgl.	dazu	auch	Legler	und	Schasse,	2009;	

Schmauz,	2009).	Dieser	Berichtskreis	kann	im	Rah-

men	der	hier	beschriebenen	Methodik	als	Kernbe-

reich	der	 	12	UStatG-Erhebung	angesehen	werden	

mit	 über	 75	 	 der	 insgesamt	 61,2	 Milliarden	 Euro	

Umsatz	 mit	 Waren,	 Bau-	 und	 Dienstleistungen	 für	

den	 Umweltschutz	 in	 allen	 Bundesländern	 im	 Be-

richtsjahr	 2010	 (Statistisches	 Bundesamt,	 2012b)	

und	über	80	 	der	66,9	Milliarden	Euro	Umsatz	 im	

Berichtsjahr	2011	(Statistisches	Bundesamt,	2013a).	

Für	 diesen	 Kernbereich	 kann	 unterstellt	 werden,	

dass	 der	 Berichtskreis	 der	 Umweltwirtschaft	 voll-

ständig	abgedeckt	wird,	sodass	Zuschätzungen	in-

nerhalb	der	Komponente	A	entbehrlich	sind.

2 Zuschätzungen für kleine Betriebe Kompo-

nente B in Abbildung 3

Die	Erhebung	der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	

für	den	Umweltschutz	weist	 für	die	Komponente	B	

eine	Untererfassung	auf,	da	die	Statistischen	 mter	

der	Länder	sich	bei	der	Berichtskreisrecherche	2010	

und	2011	auf	große	Betriebe	oberhalb	der	Abschnei-

degrenzen	in	Abbildung	4	konzentrierten.	Die	Unter-

erfassung	 bei	 kleinen	 Betrieben	 soll	 mit	 Zuschät-

zungen	 ausgeglichen	 werden.	 Ein	 fiktives	 Beispiel	

zur	 Schätzung	 der	 Umsätze	 der	 Umweltwirtschaft	

bei	 kleinen	Betrieben	 in	einzelnen	Wirtschaftszwei-

gen	der	WZ-Abschnitte	 ,	F	und	M	zeigt	Tabelle	1.

Die	 Umsätze	 der	 Umweltwirtschaft	 der	 kleinen	

Betriebe	 im	 WZ	 i	 (kursive	 Zahlen	 in	 Tabelle	 1)	

sind	 zunächst	 unbekannt	 und	 werden	 geschätzt		

	 	 	 iUW	KB).	Dazu	wird	der	deutschlandweite	Anteil	der	

Umsätze	 der	 Umweltwirtschaft	 an	 den	 Umsätzen	

der	Gesamtwirtschaft	 im	WZ	 i	 in	 der	 nächstgröße-

ren	 Größenklasse	 oberhalb	 der	 Abschneidegren-

ze	uiGB	(schwarze	Hintergrundfarbe	in	Tabelle	1)	für	

jedes	 Bundesland	 auch	 für	 die	 Größenklasse	 un-

9			Da	die	Umweltwirtschaft	
als	Querschnittsbranche	
an	keiner	Stelle	vollständig	
abgebildet	ist,	muss	der	
Berichtskreis	von	den	
Statistischen	 mtern	der	
Länder	aufwendig	recher-
chiert	werden,	u.	a.	durch	
Vorbefragungen	(teilweise	
auf	Basis	des	URS),	im	
Internet	oder	über	Messe-
listen	etc.	Erwähnenswert	
ist	in	diesem	Zusammen-
hang	die	Ausweitung	
des	Berichtskreises	
unter	Zuhilfenahme	
einer	Liste	 potenzieller	
Umweltschutzgüter 	
(vgl.	dazu	auch	Gehrke	
und	Schasse,	2013)	ab	
Berichtsjahr	2012.

Für alle Bundesländer festgelegter gemeinsamer Berichts reis
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Tab. 1: Fiktives Beispiel zur Schätzung der Umsätze der Umweltwirtschaft

1-19

Beschäftigten

20-49

Beschäftigten

0-19

sozialversiche-

rungspflichtig 

Beschäftigten

20-49

sozialversiche-

rungpflichtig 

Beschäftigten

1-19

Beschäftigten

20-49

Beschäftigten

0-19

sozialversiche-

rungspflichtig 

Beschäftigten

20-49

sozialversiche-

rungpflichtig 

Beschäftigten

20 Herstellung 

von chemi-

schen Erzeug-

nissen

    36     20     460     570 x     390    5 940    5 000 7,8

41 Hochbau     100     40    5 020    1 690 x     160    22 550    8 050 2,0

unter 1 Million 

Euro Umsatz

mit 1 Million 

Euro bis unter 

2 Millionen Euro 

Umsatz

unter 1 Million 

Euro Umsatz

mit 1 Million 

Euro bis unter 

2 Millionen 

Euro Umsatz

unter 1 Million 

Euro Umsatz

mit 1 Million 

Euro bis unter 

2 Millionen 

Euro Umsatz

unter 1 Million 

Euro Umsatz

mit 1 Million 

Euro bis unter 

2 Millionen 

Euro Umsatz

71 Architektur- 

und Ingenieur-

büros; techni-

sche, physikali-

sche und 

chemische 

Untersuchung

    213     60    3 440     960 x     350    19 300    5 650 6,2

Wirtschafts-

zweig

Bundesland, für das Zuschätzung erfolgen soll Deutschland bzw. alle Bundesländer Unterstellter 

Anteil der

 Umsätze der 

Umweltwirt-

schaft an der 

Gesamtwirt-

schaft in 

Betrieben unter 

1 Million Euro

Umsatz

in Prozent

Umsätze in Millionen Euro in der …

Umweltwirtschaft

in Betrieben …

Gesamtwirtschaft

in Unternehmen …

Umweltwirtschaft

in Betrieben …

Gesamtwirtschaft

in Unternehmen …

Wirtschafts-

zweig

Bundesland, für das Zuschätzung erfolgen soll Deutschland bzw. alle Bundesländer Unterstellter 

Anteil der 

Umsätze der 

Umweltwirt-

schaft an der 

Gesamt-

wirtschaft

in Betrieben mit 

1-19

Beschäftigten

in Prozent

Umsätze in Millionen Euro in der …

Umweltwirtschaft

in Betrieben mit …

Gesamtwirtschaft

in Unternehmen mit …

Umweltwirtschaft

in Betrieben mit …

Gesamtwirtschaft

in Unternehmen mit …

 a  1  Fiktives Beispiel zur Schätzung der Umsätze der Umweltwirtschaft

terhalb	der	Abschneidegrenze	unterstellt.	Die	WZ	 i

beziehen	 sich	 auf	 die	 einzelnen	Wirtschaftszweige	

des	für	alle	Bundesländer	festgelegten	gemeinsamen	

Berichtskreises	(WZ	20,	22,	 ,	74.9;	die	WZ	20,	41	

und	71	in	Tabelle	1	sind	nur	beispielhaft	herausgegrif-

fen).	Die	nächstgrößere	Größenklasse	oberhalb	der	

Abschneidegrenze	ist	im	WZ-Abschnitt	 	und	F	die	

(Beschäftigten-)Größenklasse	 20-49	 Beschäftigte	

und	 im	 WZ-Abschnitt	 M	 die	 (Umsatz-)Größenklas-

se	1	Million	bis	unter	2	Millionen	Euro	Umsatz.	Um	

			iUW	KB	zu	ermitteln,	wird	der	Anteil	u
i
GB	mit	den	Um-

sätzen	der	kleinen	Betriebe	in	der	Gesamtwirtschaft							

UiGW	KB	(graue	Hintergrundfarbe	in	Tabelle	1)	multipli-

ziert.	Der	neue	geschätzte	Gesamtumsatz	der	Um-

weltwirtschaft	im	WZ	i					iUW	ergibt	sich	dann	aus	den	

Umsätzen	 der	 großen	 Betriebe	 oberhalb	 der	 Ab-

schneidegrenze	UiUW	GB	und	den	geschätzten	Umsät-

zen	der	kleinen	Betriebe	unterhalb	der	Abschneide-

grenze				iUW	KB.
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i

 i  i   u   

U    B i    i  UUW GB
 i  u    U   

i  B i  u   i  ÛUW KB
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Die Umsätze der Umweltwirtschaft der kleinen Betriebe im WZ i (kursive Zahlen in Abb. 5) sind zunächst 

unbekannt und werden geschätzt (UUW KB
i  . Dazu wird der deutschlandweite Anteil der Umsätze der 

Umweltwirtschaft an den Umsätzen der Gesamtwirtschaft im WZ i in der nächstgrößeren Größenklasse oberhalb 
der Abschneidegrenze uGB

i  (schwarze Hintergrundfarbe in Abb. 5) für jedes Bundesland auch für die 
Größenklasse unterhalb der Abschneidegrenze unterstellt. Die WZ i beziehen sich auf die einzelnen WZ des für 
alle Bundesländer festgelegten gemeinsamen Berichtskreises (WZ 20, 22, …, 74.9; die WZ 20, 41 und 71 in 
Abb. 5 sind nur beispielhaft herausgegriffen). Die nächstgrößere Größenklasse oberhalb der Abschneidegrenze 
ist im WZ-Abschnitt C und F die (Beschäftigten-)Größenklasse 20-49 Beschäftigte und im WZ-Abschnitt M die 

(Umsatz-)Größenklasse 1 Million bis unter 2 Millionen Euro Umsatz. Um UUW KB
i  zu ermitteln, wird der Anteil 

uGB
i  mit den Umsätzen der kleinen Betriebe in der Gesamtwirtschaft UGW KB

i  (graue Hintergrundfarbe in Abb. 5) 

multipliziert. Der neue geschätzte Gesamtumsatz der Umweltwirtschaft im WZ i UUW
i  ergibt sich dann aus den 

Umsätzen der großen Betriebe oberhalb der Abschneidegrenze UUW GB
 i  und den geschätzten Umsätzen der 

kleinen Betriebe unterhalb der Abschneidegrenze UUW KB
i . 

Für die WZ i = 20, 22, ..., 74.9 des für alle Bundesländer 
festgelegten gemeinsamen Berichtskreises 

 
 

UUW KB
i  = UGW KB

i  ∙ uGB
i  (Formel 1) 

UUW
i  = UUW GB

 i  + UUW KB
i  (Formel 2) 

Datengrundlage für UGW KB
i  ist das URS, für uGB

i  sind es die § 12 UStatG-Erhebung einerseits (Zähler) und das 
URS andererseits (Nenner), für UUW GB

 i  ist es die § 12 UStatG-Erhebung. 

Die Ermittlung der geschätzten Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) für den Umweltschutz erfolgt analog. 

Für die WZ i = 20, 22, ..., 74.9 des für alle Bundesländer 
festgelegten gemeinsamen Berichtskreises 

 
 

BUW KB
i  = BGW KB

i  ∙ bGB
i  (Formel 3) 

BUW
i  = BUW GB

 i  + BUW KB
i  (Formel 4) 

Datengrundlage für BGW KB
i  sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR und die Daten der Bundesagentur für 

Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, für bGB
i  sind es die § 12 UStatG-Erhebung einerseits 

(Zähler) sowie die Vollzeitäquivalente des AK ETR und die Daten der Bundesagentur für Arbeit zu den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten andererseits (Nenner), für BUW GB

 i  ist es die § 12 UStatG-Erhebung. 

Die Vollzeitäquivalente des AK ETR liegen nur für ganze WZ-Abschnitte (hier von Interesse WZ-Abschnitte C, 
F und M) vor und nicht gegliedert nach einzelnen WZ i oder Beschäftigtengrößenklassen (vgl. Abschnitt 5.2). 
Daher werden die Vollzeitäquivalente des AK ETR mithilfe der Daten der Bundesagentur für Arbeit zu den 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die WZ i des jeweiligen WZ-Abschnitts und auf die 
Beschäftigtengrößenklassen aufgeteilt (Schlüsselgröße). Da diese Schlüsselgröße nur gegliedert nach 
Beschäftigtengrößenklassen vorliegt (vgl. Abschnitt 5.2), werden im WZ-Abschnitt M, für den 
Umsatzgrößenklassen relevant sind, die Vollzeitäquivalente erst mit den Daten der Bundesagentur für Arbeit zu 
den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die WZ i des WZ-Abschnitts M aufgeteilt und diese dann je 
WZ i mithilfe der Umsatzverhältnisse in den Umsatzgrößenklassen (URS-Angaben) auf die 
Umsatzgrößenklassen verteilt. 

Für den Fall, dass die § 12 UStatG-Erhebung in einem WZ i des für alle Bundesländer festgelegten 
gemeinsamen Berichtskreises für die kleinen Betriebe unterhalb der Abschneidegrenze einen größeren Wert bei 
den Umweltumsätzen oder -beschäftigten ausweist als dies nach der obigen Zuschätzung der Fall ist, wird der 
tatsächlichen Angabe aus der § 12 UStatG-Erhebung Vorrang gegeben. Andernfalls bleibt die Angabe aus der 
§ 12 UStatG-Erhebung zur Vermeidung von Doppelzählungen unberücksichtigt. 

 

6.3. Zuschätzungen für bestimmte WZ (Komponente C in Abb. 3) 

Die Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz weist zudem in einigen WZ 
außerhalb der Komponenten A und B eine Untererfassung auf, die ebenfalls durch Zuschätzungen ausgeglichen 
werden sollen. 

Wie beschrieben ist der wichtige WZ-Abschnitt E „Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und 
Beseitigung von Umweltverschmutzungen“ in der § 12 UStatG-Erhebung in weiten Teilen untererfasst. Zu dem 
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das	URS	andererseits	(Nenner),	für	UiUW	GB	ist	es	die	

	12	UStatG-Erhebung.

Die	 Ermittlung	 der	 geschätzten	 Beschäftigten	 (Voll-

zeitä uivalente)	für	den	Umweltschutz	erfolgt	analog.
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werden sollen. 
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Datengrundlage	 für	 BiGW	 KB	 sind	 die	 Vollzeitä uiva-

lente	des	AK	ETR	und	die	Daten	der	Bundesagen-

tur	 für	 Arbeit	 zu	 den	 sozialversicherungsp ichtig	

Beschäftigten,	 für	 biGB	sind	 es	 die	 	 12	 UStatG-Er-

hebung	einerseits	(Zähler)	sowie	die	Vollzeitä uiva-

lente	des	AK	ETR	und	die	Daten	der	Bundesagentur	

für	 Arbeit	 zu	 den	 sozialversicherungsp ichtig	 Be-

schäftigten	 andererseits	 (Nenner),	 für	BiUW	GB	 ist	 es	

die	 		12	UStatG-Erhebung.

Die	Vollzeitä uivalente	des	AK	ETR	liegen	nur	für	gan-

ze	WZ-Abschnitte	(hier	von	Interesse	WZ-Abschnitte	 ,	

F	und	M)	vor	und	nicht	gegliedert	nach	einzelnen	WZ	i	

oder	Beschäftigtengrößenklassen	(vgl.	Abschnitt	5.2).	

Daher	werden	die	Vollzeitä uivalente	des	AK	ETR	mit-

hilfe	der	Daten	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 zu	den	

sozialversicherungsp ichtig	Beschäftigten	auf	die	WZ	i

des	 jeweiligen	 WZ-Abschnitts	 und	 auf	 die	 Beschäf-

tigtengrößenklassen	 aufgeteilt	 (Schlüsselgröße).	 Da	

diese	 Schlüsselgröße	 nur	 gegliedert	 nach	 Beschäf-

tigtengrößenklassen	vorliegt	(vgl.	Abschnitt	5.2),	wer-

den	im	WZ-Abschnitt	M,	für	den	Umsatzgrößenklassen	

relevant	sind,	die	Vollzeitä uivalente	erst	mit	den	Da-

ten	der	Bundesagentur	 für	Arbeit	 zu	den	sozialversi-

cherungsp ichtig	Beschäftigten	auf	die	WZ	i	des	WZ-

Abschnitts	M	aufgeteilt	und	diese	dann	je	WZ	i	mithilfe	

der	Umsatzverhältnisse	in	den	Umsatzgrößenklassen	

(URS-Angaben)	auf	die	Umsatzgrößenklassen	verteilt.

Für	den	Fall,	dass	die	 	12	UStatG-Erhebung	in	einem	

WZ	i	des	für	alle	Bundesländer	festgelegten	gemein-

samen	Berichtskreises	für	die	kleinen	Betriebe	unter-

halb	der	Abschneidegrenze	einen	größeren	Wert	bei	

den	Umweltumsätzen	oder	-beschäftigten	ausweist	

als	dies	nach	der	obigen	Zuschätzung	der	Fall	 ist,	

wird	der	tatsächlichen	Angabe	aus	der	 	12	UStatG-

Erhebung	Vorrang	gegeben.	 Andernfalls	 bleibt	 die	

Angabe	aus	der	 		12	UStatG-Erhebung	zur	Vermei-

dung	von	Doppelzählungen	unberücksichtigt.

3 Zuschätzungen für bestimmte Wirtschafts-

zweige Komponente  in Abbildung 3

Die	Erhebung	der	Waren,	Bau-	und	Dienstleistungen	

für	den	Umweltschutz	weist	zudem	in	einigen	Wirt-

schaftszweigen	außerhalb	der	Komponenten	A	und	

B	eine	Untererfassung	auf,	die	ebenfalls	durch	Zu-

schätzungen	ausgeglichen	werden	soll.

Wie	 beschrieben	 ist	 der	 wichtige	 WZ-Abschnitt	 E

Wasserversorgung;	Abwasser-	und	Abfallentsorgung

und	 Beseitigung	 von	 Umweltverschmutzungen 	 in	

der	 		12	 UStatG-Erhebung	 in	 weiten	 Teilen	 unter-

erfasst.	 Zu	 dem	WZ-Abschnitt	 E	 zählen	 die	WZ	 36	

Wasserversorgung ,	 37	 Abwasserentsorgung ,	 38	

Sammlung,	 Behandlung	 und	 Beseitigung	 von	 Ab-

fällen;	Rückgewinnung 	sowie	39	 Beseitigung	 von	

Umweltverschmutzungen	 und	 sonstige	 Entsor-

gung .	Die	deutschlandweiten	Umsätze	mit	Waren,	

Bau-	 und	 Dienstleistungen	 für	 den	 Umweltschutz	

im	WZ-Abschnitt	E	 in	den	Berichtsjahren	2010	und	

2011	werden	in	den	Publikationen	des	Statistischen	

Bundesamts	(2012b;	2013a)	mit	jeweils	(nur)	0,2	Mil-

liarden	Euro	angegeben.	Zum	Vergleich,	der	WZ-Ab-

schnitt	 	 Verarbeitendes	Gewerbe 	kommt	 in	den	

genannten	 Perioden	 auf	 46,5	 bzw.	 51,0	 Milliarden	

Euro,	 der	 WZ-Abschnitt	 F	 Baugewerbe 	 auf	 6,2	

bzw.	 6,8	 Milliarden	 Euro	 und	 der	 WZ-Abschnitt	 M	

Erbringung	von	freiberu ichen,	wissenschaftlichen	

und	technischen	Dienstleistungen 	auf	3,7	bzw.	5,1	

Milliarden	Euro	Umsatz.

Entsprechend	 dem	 Eurostat-Handbuch	 zum	 EGSS	

können	 die	 Aktivitäten	 in	 NA E	 37,	 38	 und	 39	 im	

Grundsatz	 vollständig	 dem	 Umweltsektor	 zugeord-

net	werden	(Eurostat,	2009).	Dies	entspricht	auch	der	

Einschätzung	der	Statistischen	 mter	der	Länder,	wo-

nach	branchenfremde	bzw.	nicht	umweltrelevante	Ak-

tivitäten	in	diesen	Wirtschaftszweigen	vernachlässig-

bar	sind.

Daher wird für diese WZ i (WZ 37, 38, 39) das Er-

gebnis der Schlüsselung der bundesweiten Umsät-

ze der KSE nach fachlichen Unternehmensteilen mit 

den bundeslandspezifischen AK  VGRdL-Produkti-

onswerten (Ui
KSE geschlüsselt) als Schätzung für die Um-

sätze der Umweltwirtschaft     i
UW angesetzt.10 

 

Datengrundlage für Ui
KSE geschlüsselt sind die Umsätze 

der KSE und die AK VGRdL-Produktionswerte.
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Die Angaben bei den Umweltumsätzen und -beschäftigten im WZ 37, 38 und 39 aus der § 12 UStatG-Erhebung 
bleiben zur Vermeidung von Doppelzählungen unberücksichtigt. 

Für alle anderen WZ i (d. h. außer den WZ des für alle Bundesländer festgelegten gemeinsamen Berichtskreises 
WZ 20, 22, ..., 74.9 und außer den WZ 37, 38, 39) werden die Umweltumsätze der § 12 UStatG-Erhebung UUW
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direkt übernommen. Das gilt auch für die (geringen) Umweltumsätze in WZ 36. NACE 36 bleibt dennoch 
entsprechend dem Eurostat-Handbuch im Grundsatz ausgenommen (Eurostat, 2009). 

                                                           
10 Das bedeutet, dass die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert werden, welcher 
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11 Wie bei den Umsätzen werden die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
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12 Die Annahme erfolgt in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt mit Verweis auf einen Erlass des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 11.12.2013. 
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Die Ermittlung der geschätzten Beschäftigten (Voll-

zeitäquivalente) für den Umweltschutz  i 
UW erfolgt, 

indem das Ergebnis der Schlüsselung der bundes-

weit geleisteten Arbeitsstunden der KSE nach fach-

lichen Unternehmensteilen mit den bundeslandspe-

zifischen AK ETR-Vollzeitäquivalenten (Bi
KSE geschlüsselt)	

als Schätzung angesetzt wird.11 Dazu müssen so-

wohl der Bundeseckwert als auch die Disaggrega-

tionsfaktoren zunächst angepasst werden: Die (bun-

desweit) geleisteten Arbeitsstunden der KSE werden 

unter der Annahme von 200 Arbeitstagen im Jahr und 

7,8 Arbeitsstunden pro Tag in Vollzeitäquivalente um-

gerechnet.12 Da die Vollzeitäquivalente des AK ETR 

für jedes Bundesland nur für den WZ-Abschnitt E ins-

gesamt vorliegen (und nicht nach WZ-Zweisteller), 

werden diese ebenfalls zunächst für jedes Bundes-

land mit den Daten der Bundesagentur für Arbeit zu 

den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf 

die WZ 37, 38 und 39 aufgeteilt. 

Datengrundlage für Bi
KSE geschlüsselt sind die geleisteten 

Arbeitsstunden der KSE, die Vollzeitäquivalente des 

AK ETR sowie die Daten der Bundesagentur für Ar-

beit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten.

Die	 Angaben	 bei	 den	 Umweltumsätzen	 und	 -be-

schäftigten	 im	 WZ	 37,	 38	 und	 39	 aus	 der	 		12	

UStatG-Erhebung	bleiben	zur	Vermeidung	von	Dop-

pelzählungen	unberücksichtigt.

Für	alle	anderen	WZ	 i	 (d.	h.	außer	den	Wirtschafts-

zweigen	des	für	alle	Bundesländer	festgelegten	ge-

meinsamen	Berichtskreises	WZ	20,	22,	...,	74.9	und	

außer	den	WZ	37,	38,	39)	werden	die	Umweltumsät-

ze	der	 		12	UStatG-Erhebung	UiUW	direkt	übernom-

men.	Das	gilt	auch	für	die	(geringen)	Umweltumsät-

ze	in	WZ	36.	NA E	36	bleibt	dennoch	entsprechend	

dem	Eurostat-Handbuch	 im	Grundsatz	 ausgenom-

men	(Eurostat,	2009).

Datengrundlage	 für	 UiUW	 ist	 die	 	 12	 UStatG-Erhe-

bung.
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10 Das bedeutet, dass die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert werden, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 42,0 Milliarden Euro; 2012: 42,7 Milliarden Euro). 
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aufgenommenen wurde (2011: 158,2 Tausend Beschäftigte; 2012: 168,0 Tausend Beschäftigte). 
12 Die Annahme erfolgt in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt mit Verweis auf einen Erlass des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 11.12.2013. 
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erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 158,2 Tausend Beschäftigte; 2012: 168,0 Tausend Beschäftigte). 
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 

Berechnungsgröße 1  
 

UUW = UUW
i

i

 (Formel 9) 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 2  
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Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 

Berechnungsgröße 3  
 u = 

UUW

GW
 (Formel 11) 

Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 4  
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 

Für	alle	anderen	WZ	i (Formel	8)
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i

 i  i   u   

U    B i    i  UUW GB
 i  u    U   

i  B i  u   i  ÛUW KB
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Für alle anderen WZ i  
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 
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 (Formel 9) 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 
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Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 

Berechnungsgröße 3  
 u = 

UUW

GW
 (Formel 11) 

Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 4  
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 
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WZ-Abschnitt E zählen die WZ 36 „Wasserversorgung“, 37 „Abwasserentsorgung“, 38 „Sammlung, 
Behandlung und Beseitigung von Abfällen; Rückgewinnung“ sowie 39 „Beseitigung von 
Umweltverschmutzungen und sonstige Entsorgung“. Die deutschlandweiten Umsätze mit Waren, Bau- und 
Dienstleistungen für den Umweltschutz im WZ-Abschnitt E in den Berichtsjahren 2010 und 2011 werden in den 
Publikationen des Statistischen Bundesamtes (2012b; 2013a) mit jeweils (nur) 0,2 Milliarden Euro angegeben. 
Zum Vergleich, der WZ-Abschnitt C „Verarbeitendes Gewerbe“ kommt in den genannten Perioden auf 46,5 
bzw. 51,0 Milliarden Euro, der WZ-Abschnitt F „Baugewerbe“ auf 6,2 bzw. 6,8 Milliarden Euro und der WZ-
Abschnitt M „Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen“ auf 3,7 
bzw. 5,1 Milliarden Euro Umsatz. 

Entsprechend dem Eurostat-Handbuch zum EGSS können die Aktivitäten in NACE 37, 38 und 39 im Grundsatz 
vollständig dem Umweltsektor zugeordnet werden (Eurostat, 2009). Dies entspricht auch der Einschätzung der 
Statistischen Ämter der Länder, wonach branchenfremde bzw. nicht umweltrelevante Aktivitäten in diesen WZ 
vernachlässigbar sind. 

Daher wird für diese WZ i (WZ 37, 38, 39) das Ergebnis der Schlüsselung der bundesweiten Umsätze der KSE 
nach fachlichen Unternehmensteilen mit den bundeslandspezifischen AK VGRdL-Produktionswerten 

(U  ü
i ) als Schätzung für die Umsätze der Umweltwirtschaft UUW

i  angesetzt.10 
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Datengrundlage für U  ü
i  sind die Umsätze der KSE und die AK VGRdL-Produktionswerte. 
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Unternehmensteilen mit den bundeslandspezifischen AK ETR-Vollzeitäquivalenten (  ü
i ) als 

Schätzung angesetzt werden.11 Dazu müssen sowohl der Bundeseckwert als auch die Disaggregationsfaktoren 
zunächst angepasst werden: Die (bundesweit) geleisteten Arbeitsstunden der KSE werden unter der Annahme 
von 200 Arbeitstagen im Jahr und 7,8 Arbeitsstunden pro Tag in Vollzeitäquivalente umgerechnet.12 Da die 
Vollzeitäquivalente des AK ETR für jedes Bundesland nur für den WZ-Abschnitt E insgesamt vorliegen (und 
nicht nach WZ-Zweisteller), werden diese ebenfalls zunächst für jedes Bundesland mit den Daten der 
Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten auf die WZ 37, 38 und 39 aufgeteilt. 

Für die WZ i = 37, 38, 39  
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Datengrundlage für B  ü
i  sind die geleisteten Arbeitsstunden der KSE, die Vollzeitäquivalente des 

AK ETR sowie die Daten der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. 

Die Angaben bei den Umweltumsätzen und -beschäftigten im WZ 37, 38 und 39 aus der § 12 UStatG-Erhebung 
bleiben zur Vermeidung von Doppelzählungen unberücksichtigt. 

Für alle anderen WZ i (d. h. außer den WZ des für alle Bundesländer festgelegten gemeinsamen Berichtskreises 
WZ 20, 22, ..., 74.9 und außer den WZ 37, 38, 39) werden die Umweltumsätze der § 12 UStatG-Erhebung UUW

i  
direkt übernommen. Das gilt auch für die (geringen) Umweltumsätze in WZ 36. NACE 36 bleibt dennoch 
entsprechend dem Eurostat-Handbuch im Grundsatz ausgenommen (Eurostat, 2009). 

Für alle anderen WZ i  
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Datengrundlage für UUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

Die Ermittlung der Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) für den Umweltschutz erfolgt analog. 

                                                           
10 Das bedeutet, dass die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert werden, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 42,0 Milliarden Euro; 2012: 42,7 Milliarden Euro). 
11 Wie bei den Umsätzen werden die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 158,2 Tausend Beschäftigte; 2012: 168,0 Tausend Beschäftigte). 
12 Die Annahme erfolgt in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt mit Verweis auf einen Erlass des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 11.12.2013. 

 

 

Für alle anderen WZ i  
 BUW

i  = BUW
i  (Formel 8) 

Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 
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Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 
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Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 

Berechnungsgröße 3  
 u = 

UUW

GW
 (Formel 11) 

Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 4  
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 (Formel 12) 

Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 

Berechnungsgröße 1  
 

UUW = UUW
i

i

 (Formel 9) 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 
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Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 
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Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 2  
 

BUW = BUW
i

i

 (Formel 10) 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 
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Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 

 

6.4. Kalkulation der Berechnungsgrößen 1 bis 4 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 1 – der geschätzte Umsatz der Umweltwirtschaft insgesamt UUW – 

müssen die Teilergebnisse UUW
i  aus allen möglichen WZ i (vgl. Formeln 2, 5 und 7) aufaddiert werden. 
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Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 
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Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 

Berechnungsgröße 3  
 u = 

UUW

GW
 (Formel 11) 

Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 4  
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 

 

7. Datenqualität 

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für 
den Umweltschutz und der KSE herangezogen: 

► Die Ergebnisse der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz sind als „präzise“ 
einzustufen (Statistisches Bundesamt, 2012a; S. 6). Unschärfen ergeben sich primär durch fehlende 
Hilfsmerkmale zur eindeutigen Abgrenzung der Grundgesamtheit. 

Untererfassungen resultieren aus der schwierigen Recherchierbarkeit der Anbieter in der Umweltwirtschaft und 
weil bestimmte WZ-Abschnitte (z. B. A „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei“) sowie tendenziell kleine 
Betriebe und Einrichtungen vernachlässigt werden. Untererfassungen ergeben sich ferner durch den 
Auswahlrahmen des Waren- und Leistungskatalogs im Anhang des Fragebogens, hinsichtlich bestimmter 
Leistungsarten (z. B. umweltfreundliche Güter) und Umweltbereichen (z. B. Ressourcenmanagementaktivitäten) 
sowie weil Melder den Umweltzweck ihrer Waren, Bau- und Dienstleistungen nicht erkennen oder diese im 
Waren- und Leistungskatalog nicht identifizieren. 

Übererfassungen sind möglich, wenn umweltrelevante Leistungen in andere umweltrelevante Leistungen als 
Vorleistungen eingehen und damit doppelt gezählt werden. 

Verzerrungen können sich hinsichtlich der Beschäftigtenzahlen für den Umweltschutz ergeben, da von den 
Meldern die Beschäftigten in Vollzeiteinheiten – nicht in Personen – zu schätzen sind. 
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Datengrundlage für BUW
i  ist die § 12 UStatG-Erhebung. 
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Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 
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Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 
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Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 
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Die Angaben bei den Umweltumsätzen und -beschäftigten im WZ 37, 38 und 39 aus der § 12 UStatG-Erhebung 
bleiben zur Vermeidung von Doppelzählungen unberücksichtigt. 

Für alle anderen WZ i (d. h. außer den WZ des für alle Bundesländer festgelegten gemeinsamen Berichtskreises 
WZ 20, 22, ..., 74.9 und außer den WZ 37, 38, 39) werden die Umweltumsätze der § 12 UStatG-Erhebung UUW

i  
direkt übernommen. Das gilt auch für die (geringen) Umweltumsätze in WZ 36. NACE 36 bleibt dennoch 
entsprechend dem Eurostat-Handbuch im Grundsatz ausgenommen (Eurostat, 2009). 

                                                           
10 Das bedeutet, dass die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert werden, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 42,0 Milliarden Euro; 2012: 42,7 Milliarden Euro). 
11 Wie bei den Umsätzen werden die Ergebnisse für die Bundesländer auf den Bundeseckwert der KSE koordiniert, welcher 
erstmals für die Berichtsjahre 2011 und 2012 in der Fachserie 19 Reihe 3.3 des Statistischen Bundesamtes (2014) 
aufgenommenen wurde (2011: 158,2 Tausend Beschäftigte; 2012: 168,0 Tausend Beschäftigte). 
12 Die Annahme erfolgt in Absprache mit dem Statistischen Bundesamt mit Verweis auf einen Erlass des Bundesministeriums 
der Finanzen vom 11.12.2013. 

Die	 Ermittlung	 der	 Beschäftigten	 (Vollzeitä uiva-

lente)	für	den	Umweltschutz	erfolgt	analog.

Datengrundlage	 für	 BiUW	 ist	 die	 	 12	 UStatG-Erhe-

bung.

4 Kalkulation der Berechnungsgrö en 1 bis 4

Zur	 Ermittlung	 der	 Berechnungsgröße	 1	 –	 der	 ge-

schätzte	 Umsatz	 der	 Umweltwirtschaft	 insgesamt

			UW		–	müssen	die	Teilergebnisse				
i
UW	aus	allen	mög-

lichen	WZ	i	(vgl.	Formeln	2,	5	und	7)	aufaddiert	wer-

den.

Die	 Ermittlung	 der	 Berechnungsgröße	 2	 –	 die	 ge-

schätzten	Beschäftigten	der	Umweltwirtschaft	insge-

samt			UW		–	erfolgt	analog.

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der ge-

schätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Ge-

samtwirtschaft bei den Umsätzen   – wird die Be-

rechnungsgröße 1   UW  auf den Produktionswert der 

Gesamtwirtschaft PGW  bezogen.

Datengrundlage für PGW  sind die Produktionswerte 

des AK VGRdL.

Die	 Ermittlung	 der	 Berechnungsgröße	 4	 –	 der	 ge-

schätzte	Anteil	der	Umweltwirtschaft	an	der	Gesamt-

wirtschaft	bei	den	Beschäftigten				–	erfolgt	analog.

Datengrundlage	für	BGW		sind	die	Vollzeitä uivalente	

des	AK	ETR.

Im	Ergebnis	stehen	mit	dieser	Methode	für	alle	Bun-

desländer	vergleichbare	Daten	zur	Umweltwirtschaft	

zur	Verfügung.
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Datengrundlage für BUW
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Die Ermittlung der Berechnungsgröße 2 – die geschätzten Beschäftigten der Umweltwirtschaft insgesamt UW – 
erfolgt analog. 

Berechnungsgröße 2  
 

BUW = BUW
i

i

 (Formel 10) 

Zur Ermittlung der Berechnungsgröße 3 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Umsätzen u – wird die Berechnungsgröße 1 UUW auf den Produktionswert der Gesamtwirtschaft GW 
bezogen. 
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Datengrundlage für GW sind die Produktionswerte des AK VGRdL. 

Die Ermittlung der Berechnungsgröße 4 – der geschätzte Anteil der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 
bei den Beschäftigten b – erfolgt analog. 
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Datengrundlage für BGW sind die Vollzeitäquivalente des AK ETR. 

Im Ergebnis stehen mit dieser Methode für alle Bundesländer vergleichbare Daten zur Umweltwirtschaft zur 
Verfügung. 
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 Daten ualität

Für die Daten zur Umweltwirtschaft werden die Daten 

der Erhebung der Waren, Bau- und Dienstleistungen 

für den Umweltschutz und der KSE herangezogen:

►	 Die	 Ergebnisse	 der	 Erhebung	 der	Waren,	 Bau-	
und	 Dienstleistungen	 für	 den	 Umweltschutz	 sind	

als	 präzise 	einzustufen	(Statistisches	Bundesamt,	

2012a;	S.	6).	Unschärfen	ergeben	sich	primär	durch	

fehlende	 Hilfsmerkmale	 zur	 eindeutigen	 Abgren-

zung	der	Grundgesamtheit.

Untererfassungen	 resultieren	 aus	 der	 schwierigen	

Recherchierbarkeit	 der	 Anbieter	 in	 der	 Umwelt-

wirtschaft	 und	weil	 bestimmte	WZ-Abschnitte	 (z.	B.	

A	 Land-	und	Forstwirtschaft,	Fischerei )	sowie	ten-

denziell	kleine	Betriebe	und	Einrichtungen	vernach-

lässigt	werden.	Untererfassungen	ergeben	sich	fer-

ner	 durch	 den	 Auswahlrahmen	 des	 Waren-	 und	

Leistungskatalogs	 im	 Anhang	 des	 Fragebogens,	

hinsichtlich	bestimmter	Leistungsarten	(z.	B.	umwelt-

freundliche	Güter)	und	Umweltbereichen	(z.	B.	Res-

sourcenmanagementaktivitäten)	 sowie	 weil	 Melder	

den	Umweltzweck	ihrer	Waren,	Bau-	und	Dienstleis-

tungen	 nicht	 erkennen	 oder	 diese	 im	Waren-	 und	

Leistungskatalog	nicht	identifizieren.

Übererfassungen	 sind	 möglich,	 wenn	 umwelt-

relevante	 Leistungen	 in	 andere	 umweltrelevante	

Leistungen	 als	 Vorleistungen	 eingehen	 und	 damit	

doppelt	gezählt	werden.

Verzerrungen	können	sich	hinsichtlich	der	Beschäf-

tigtenzahlen	für	den	Umweltschutz	ergeben,	da	von	

den	Meldern	die	Beschäftigten	in	Vollzeiteinheiten	–	

nicht	in	Personen	–	zu	schätzen	sind.

► Die KSE ist im Gesamtsystem der Statistiken des 

Produzierenden Gewerbes eingebunden. Dadurch 

ist gewährleistet, „dass die Qualität der veröffentlich-

ten Daten sehr hoch ist“ (Statistisches Bundesamt, 

2013b; S. 5). Aufgrund der geringen Antwortausfall-

rate sind die Ergebnisse der Erhebung als zuverläs-

sig einzustufen. Einschränkungen hinsichtlich der 

zeitlichen Vergleichbarkeit resultieren aus der gewis-

sen Dynamik des Berichtskreises durch Zu- und Ab-

gänge.

Für die Daten zur Gesamtwirtschaft werden die Um-

sätze des URS, die Produktionswerte des AK VGRdL, 

die Vollzeitäquivalente des AK ETR und die Angaben 

der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten herangezogen:

► Die	Daten ualität	der	im	URS	abgelegten	Anga-
ben	wird	maßgeblich	von	der	Datenlage	der	zur	Füh-

rung	und	P ege	verwendeten	Verwaltungsdaten	be-

stimmt.	Sowohl	der	Bestand	an	Einheiten	als	auch	

die	 Merkmale	 selbst	 könnten	 den	 wahren	 Wert	

möglicherweise	nicht	exakt	erreichen.	 ... 	Die	Da-

ten	im	Unternehmensregister	werden	fallweise	einer	

Revision	unterzogen,	wenn	diese	durch	Rück üsse	

von	Informationen	aus	laufenden	Erhebungen	aktu-

alisiert	werden.	Insofern	trägt	das	Unternehmensre-

gister	 dem	 Anspruch	 einer	 bestmöglichen	 Genau-

igkeit	im	Hinblick	auf	den	wahren	Wert	Rechnung. 	

(Statistisches	 Bundesamt,	 2011;	 S.	 5).	 Die	 Daten-

ualität	 nimmt	 grundsätzlich	mit	 der	 Auswertungs-

tiefe	ab.	Die	zugrunde	gelegte	Auswertung	ist	zwar	

tiefer	 als	 im	 Rahmen	 der	 amtlichen	 Statistik	 veröf-

fentlicht,	dürfte	aber	nach	Aussage	des	Statistischen	

Bundesamts	für	den	Bund	 belastbar 	sein.	Grund-

sätzlich	kann	jedoch	die	Daten ualität	zwischen	den	

Bundesländern	schwanken.

►	 Die Produktionswerte des AK VGRdL beruhen 

auf Originärberechnungen, die sich auf eine „weit-

gehend vollständige Basis an Ausgangsdaten stüt-

zen“ (Arbeitskreis „Volkswirtschaftliche Gesamt-

rechnungen der Länder“, 2014; Kapitel 7, S. 1). Die 

Qualität bzw. Genauigkeit von Originärberechnungen 

ist höher einzustufen als die der früher zur Verfügung 

stehenden Fortschreibungen, bei denen noch nicht 

auf alle notwendigen Basisdaten zurückgegriffen 

werden kann. Letztere werden jedoch wegen ihrer 

großen Bedeutung für Politik, Wirtschaft und Wissen-

schaft frühzeitig veröffentlicht und turnusgemäß re-

vidiert.

►	Für	die	Berechnungen	des	AK	ETR	gelten	allge-
mein	die	 in	der	amtlichen	Statistik	bekannten	Qua-

litätsstandards	 (Arbeitskreis	 Erwerbstätigenrech-

nung	 des	 Bundes	 und	 der	 Länder ,	 2011).	 Die	

Vollzeitä uivalente	 des	 AK	 ETR	 werden	 hinsicht-

lich	 der	 regionalen	 Tiefe	 bis	 auf	 Ebene	 der	 kreis-
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freien	Städte	und	Landkreise	veröffentlicht.	Im	Rah-

men	 der	 hier	 beschriebenen	 Methodik	 ist	 jedoch	

nur	die	Ebene	der	Bundesländer	erforderlich.	Aller-

dings	bedarf	die	Methodik	einer	tieferen	wirtschafts-

fachlichen	 Gliederung	 als	 vom	 AK	 ETR	 herausge-

geben.	Während	die	WZ-Abschnitte	 B	bis	E 	sowie	

K	 bis	 N 	 in	 der	 Gemeinschaftsveröffentlichung	

des	 Arbeitskreises	 Erwerbstätigenrechnung	 des	

Bundes	und	der	Länder ,	Reihe	2	Band	3,	nur	zu-

sammen	 ausgewiesen	werden,	 stützt	 sich	 die	Me-

thodik	 auch	 auf	 die	 Erwerbstätigen	 in	 Vollzeitä ui-

valenten	in	den	WZ-Abschnitten	E	sowie	M	(allein).

► Die	Genauigkeit	der	statistischen	Ergebnisse	der	
Bundesagentur	 für	 Arbeit	 zu	 den	 sozialversiche-

rungsp ichtig	 Beschäftigten	 ist	 grundsätzlich	 als	

sehr	hoch 	(Bundesagentur	für	Arbeit,	2012;	S.	13)	

einzustufen.	Die	Statistik	basiert	auf	einer	Vollerhe-

bung.	 Da	 die	 Arbeitgeber	 auskunftsp ichtig	 sind,	

werden	 relativ	 vollständige	und	aussagefähige	An-

gaben	erzielt.

Die Qualität der Ergebnisse (Berechnungsgrößen 1 

bis 4) wird neben den Datenquellen auch durch die 

durchgeführten Rechenoperationen beeinflusst:

►	Bei	den	Zuschätzungen	für	kleine	Betriebe	(Kom-
ponente	 B	 in	 Abbildung	 3)	 bei	 den	 Beschäftigten	

ergeben	 sich	 dadurch	 Unschärfen,	 dass	 die	 Voll-

zeitä uivalente	des	AK	ETR	mithilfe	 der	Daten	der	

Bundesagentur	 für	 Arbeit	 zu	 den	 sozialversiche-

rungsp ichtig	 Beschäftigten	 auf	 die	 Wirtschafts-

zweige	und	auf	die	Beschäftigtengrößenklassen	auf-

geteilt	werden.	Die	Vollzeitä uivalente	des	AK	ETR	

berücksichtigen	marginal	 Beschäftigte	 und	 Selbst-

ständige/mithelfende	 Familienangehörige,	 die	

Schlüsselgröße	jedoch	nicht.	Da	die	Vollzeitä uiva-

lente	des	AK	ETR	 für	die	 jeweiligen	WZ-Abschnitte	

vorliegen,	 entstehen	 Unschärfen	 aus	 diesem	 Um-

stand	aber	 lediglich	 innerhalb	 von	WZ-Abschnitten	

und	nicht	zwischen	den	WZ-Abschnitten.

►			Eine	 weitere	 Ungenauigkeit	 bei	 den	 Zuschät-
zungen	für	kleine	Betriebe	(Komponente	B	in	Abbil-

dung	3)	bei	den	Umsätzen	und	Beschäftigten	ergibt	

sich	daraus,	dass	bei	der	Erhebung	der	Waren,	Bau-	

und	Dienstleistungen	für	den	Umweltschutz	die	Be-

schäftigtengrößenklassen	 auf	 Basis	 aller	 Beschäf-

tigten	 im	 Betrieb	 gezogen	 werden,	 während	 dies

bei	den	Daten	des	URS	 (Umsatzgrößen)	auf	Basis	

der	 sozialversicherungsp ichtig	 Beschäftigten	 in	

Unternehmen	und	bei	den	Daten	der	Bundesagen-

tur	für	Arbeit	(Beschäftigtengrößen)	auf	Basis	der	so-

zialversicherungsp ichtig	Beschäftigten	in	Betrieben	

geschieht.	Nach	Testrechnungen	mit	Hilfe	von	bay-

erischen	Daten	werden	diese	Verzerrungen	 jedoch	

als	unerheblich	eingestuft.

►	Während die Umsätze nach fachlichen Unterneh-

mensteilen der WZ 37, 38 und 39 (Komponente C 

in Abbildung 3) der KSE direkt der Umweltwirtschaft 

zugerechnet werden können, werden die entspre-

chenden geleisteten Arbeitsstunden mit einer mit 

dem Statistischen Bundesamt abgestimmten Annah-

me (200 Arbeitstagen im Jahr und 7,8 Arbeitsstunden 

pro Tag) in Vollzeitäquivalente übersetzt. Sowohl Um-

sätze als auch geleistete Arbeitsstunden bzw. Voll-

zeitäquivalente liegen zudem nur als Bundeswerte 

vor. Die Verteilung auf die Bundesländer erfolgt an-

hand von Schlüsselgrößen (Produktionswerte des 

AK VGRdL und Vollzeitäquivalente des AK ETR), wel-

che im Vergleich zu der geschlüsselten Größe die 

„Nichtmarktproduzenten“ berücksichtigen.13 Durch 

diese Rechenoperationen kann es daher zu (immer 

noch akzeptablen) Abweichungen in Bezug auf die 

wahren Verhältnisse kommen.

Trotz dieser Einschränkungen überwindet diese – 

im Vergleich zur Methodenbeschreibung im Rah-

men der Gemeinschaftsveröffentlichung des Arbeits-

kreises „Umweltökonomische Gesamtrechnungen 

der Länder“ (2013) – neue Vorgehensweise zwei ent-

scheidende Nachteile:

Nach dem ursprünglichen Vorgehen wurden die 

bundeslandspezifischen Umsätze des URS, ausge-

wiesen für die WZ 37, 38 und 39, direkt den Bundes-

ländern zugeordnet. Dadurch wurden Umsätze auf 

Unternehmensebene (Komponente C in Abbildung 

3) mit Umsätzen auf Betriebsebene (Komponenten 

A und B in Abbildung 3) gleichgestellt, da das URS 

als statistische Einheiten „Unternehmen“ („rechtliche 

Einheiten“) und die Erhebung der Waren, Bau- und 

Dienstleistungen für den Umweltschutz „Betriebe“ 

bzw. „Einrichtungen“ („örtliche Einheiten“) zugrun-

de legt. Bei sogenannten Mehrländerunternehmen14, 

13  Die VGR und ETR des 
Bundes vollziehen – 
entsprechend dem 
verfügbaren statistischen 
Ausgangsmaterial – im 
Prinzip eine getrennte 
Berechnung für die 
Sektoren „Staat“ (S13), 
„Private Organisationen 
ohne Erwerbszweck“ 
(S15) und „Unternehmen“ 
(S11 „Nichtfinanzielle 
Kapitalgesellschaften“ 

      + S12 „Finanzielle Kapi-
talgesellschaften“ + S14 
„Private Haushalte“), um 
in Summe zu Ergebnissen 
zu gelangen. Für die 
Sektoren „Staat“ (S13) und 
„Private Organisationen 
ohne Erwerbszweck“ (S15) 
spielt die sogenannte 
Nichtmarkproduktion eine 
bedeutsame Rolle, dies gilt 
auch für die WZ 37, 38 und 
39. Damit berücksichtigen 
die Daten der VGR und 
ETR die Nichtmarkt-
produktion, während 
Unternehmens- bzw. Be-
triebserhebungen wie die 
KSE oder die § 12 UStatG-
Erhebung diese nicht 
einbeziehen (können).

14  Bei Einbetriebsunter-
nehmen besteht das 
Unternehmen lediglich aus 
einem einzigen Betrieb 
mit Standort am Sitz 
des Unternehmens. Bei 
Mehrbetriebsunternehmen 
befindet sich mindes-
tens ein Betrieb eines 
Unternehmens in einem 
anderen Bundesland.
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führt dies zu dem Problem, dass im URS die Umsät-

ze des (ganzen) Unternehmens auf das (eine) Bun-

desland entfallen, in dem das Mehrländerunterneh-

men seinen Sitz hat, während die umweltrelevanten 

Umsätze der § 12 UStatG-Erhebung auf Betriebse-

bene den einzelnen (mehreren) Bundesländern zu-

geordnet werden. Eine ähnlich gelagerte Situation 

ergibt sich für sogenannte Organschaften.15 Die-

se Zuordnungsprobleme werden nun überwunden. 

Nach der neuen Methodik werden zwar ebenfalls 

Unternehmensergebnisse, nämlich die der bundes-

weiten KSE, als Ausgangsgröße verwendet. Aber auf 

Ebene des Bundes existiert ja gerade nicht das eben 

skizzierte Problem mit Mehrländerunternehmen, 

da der Unternehmenssitz und die Betriebe sich al-

le im gleichen Territorium (Deutschland) befinden.16 

Mit den Produktionswerten des AK VGRdL werden 

dann Schlüsselgrößen herangezogen, welche die 

deutschlandweiten Umsätze der KSE wie gefordert 

auf Betriebsebene (nicht Unternehmensebene) den 

Bundesländern zuordnet. 

Zudem wurden nach der ursprünglichen Methode 

auch die bundeslandspezifischen Vollzeitäquivalente 

des AK ETR (nach Disaggregation mit den Angaben 

der Bundesagentur für Arbeit zu den sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigten und damit einherge-

hender Ermittlung für die WZ 37, 38 und 39) direkt 

den Bundesländern zugeordnet. Dadurch wurden 

Beschäftigtenzahlen einschließlich Nichtmarktpro-

duzenten (Komponente C in Abbildung 3, jedoch Be-

rechnungsgröße 2) den Umsatzzahlen aus dem URS 

ohne Nichtmarktproduzenten (ebenfalls Komponen-

ten C in Abbildung 3, jedoch Berechnungsgröße 1) 

gegenübergestellt, da die Vollzeitäquivalente des 

AK ETR die Nichtmarktproduzenten berücksichtigen, 

jedoch die Umsätze des URS nicht. Dieses Problem 

wird nun ebenfalls gelöst. Nach der neuen Methodik 

werden die aus der bundesweiten KSE abgeleiteten 

Vollzeitäquivalente (ohne Nichtmarktproduzenten) 

mithilfe der Vollzeitäquivalente des AK ETR auf die 

Bundesländer verteilt.17 

Zusammenfassend lässt sich daher konstatieren, 

dass die neue Methodik sowohl auf Umsatz- als auch 

auf Beschäftigungsseite (Berechnungsgrößen 1 und 

2) einheitlich Ergebnisse auf Betriebsebene und ein-

heitlich Ergebnisse ohne Nichtmarktproduzenten er-

mittelt.18 Nur da diese beiden geschildeten Probleme 

mit der neuen Methodik überwunden wurden, ent-

schied sich der AK UGRdL überhaupt, die Methodik 

im April 2014 zu beschließen und auf dessen Grund-

lage Ergebnisse (Berechnungsgrößen 1 bis 4) für 

die Bundesländer zu veröffentlichen. Die Ergebnisse 

sind im folgenden Abschnitt und im Datenanhang 

(vgl. Abschnitt 10) dargelegt.

Ein	Vergleich	mit	Bundesergebnissen	ist	nicht	mög-

lich.	Allerdings	kann	die	Summe	der	Länder	als	Bun-

desergebnis	interpretiert	werden.

 Ergebnisse

Durch die Zuschätzungen für kleine Betriebe (Kom-

ponente B in Abbildung 3) und für die WZ 37, 38 und 

39 (Komponente C) erhöhen sich für das Berichts-

jahr 2011 die der Umweltwirtschaft zurechenbaren 

Umsätze und Beschäftigten für die Summe der Bun-

desländer von 66,9 Milliarden Euro bzw. 236,4 Tau-

send Beschäftigte (Statistisches Bundesamt, 2013a) 

auf 120,1 Milliarden Euro bzw. 454,0 Tausend Be-

schäftigte (Berechnungsgrößen 1 und 2).

Über 60 % der Umsätze und über 55 % der Beschäf-

tigten entfielen dabei auf die vier Bundesländer mit 

den absolut größten Werten im Berichtsjahr 2011: 

Bayern (25,9 Milliarden Euro bzw. 84,2 Tausend Be-

schäftigte), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (20,0 

Milliarden Euro bzw. 74,9 Tausend Beschäftigte), 

Baden-Württemberg (15,0 Milliarden Euro bzw. 56,4 

Tausend Beschäftigte) und Niedersachsen (12,7 Mil-

liarden Euro bzw. 38,9 Tausend Beschäftigte). Die 

Verteilung der Umsätze und Beschäftigten der Um-

weltwirtschaft auf alle Bundesländer sowie deren 

Ränge können aus der Abbildung 5 entnommen wer-

den.

Hinsichtlich der Bedeutung der Umweltwirtschaft an 

der Gesamtwirtschaft wird für die Umsätze 2011 in 

der Summer der Bundesländer ein Anteil von 2,4 % 

ermittelt (Berechnungsgröße 3). Hinsichtlich der Be-

schäftigten (Berechnungsgröße 4) muss der Anteil 

aus Gründen gegenwärtiger Freigaberegelungen ge-

heim gehalten werden – dies gilt sowohl für die Sum-

me der Bundesländer als auch für den Großteil der 

Bundesländer im Einzelnen.

15  Eine Organschaft setzt 
sich aus einem Organträ-
ger und mindestens einer 
Organgesellschaft zusam-
men. Dabei handelt es sich 
aus Sicht der amtlichen 
Statistik um rechtlich selb-
ständige Unternehmen, 
die jedoch steuerrechtlich 
eine Einheit bilden, sodass 
nur der Organträger 
gegenüber dem Finanzamt 
als Steuerschuldner auftritt.

16  Betriebe ausländischer 
Unternehmen werden 
als Einbetriebsunter-
nehmen behandelt.

17  Vgl. auch Fußnote 13.

18  Da die KSE selbst zugleich 
eine wichtige Datengrund-
lage für die VGR des 
Bundes zur Errechnung 
der Produktionswerte im 
WZ-Abschnitt E bildet und 
auch für den AK VGRdL 
eine entscheidende 
Rolle bei der Errechnung 
der regionalisierten 
Produktionswerte spielt, 
erhöht die Verwendung 
der Umsätze aus der KSE 
(statt den Umsätzen aus 
dem URS) somit zusätzlich 
die Kohärenz zwischen 
„Zähler“ und „Nenner“ im 
Rahmen der Berechnungs-
größe 3 im WZ-Abschnitt E.
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Bei dieser relativen Betrachtung zeigt sich für die 

Bundesländer im Einzelnen ein anderes Bild als bei 

den absoluten Werten. Die Umsätze der Umwelt-

wirtschaft im Saarland (4,3 %) und in Sachsen-An-

halt (4,2 %) sind bezogen auf die Umsätze der hie-

sigen Gesamtwirtschaft besonders bedeutsam. Bei 

nteil der mweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft ei den msät en und Beschäftigten 
Berechnungsgr en 3 und 4
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den Beschäftigten weisen Rheinland-Pfalz und Bran-

denburg (unter den Bundesländern, welche diesen 

Prozentsatz freigeben können) mit einem Anteil von 

jeweils 1,7 % der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirt-

schaft die höchsten Werte aus. Alle verfügbaren re-

lativen Werte sind eingezeichnet in der Abbildung 6.
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Detailliertere Ergebnisse für die Bundesländer im 

Einzelnen sowie für die Summe der Bundeslän-

der, insbesondere unterteilt nach WZ-Abschnitten, 

können dem Datenanhang (vgl. Abschnitt 10) so-

wie der Gemeinschaftsveröffentlichung des Arbeits-

kreises „Umweltökonomische Gesamtrechnungen 

der Länder“ (2014) entnommen werden. Aus Grün-

den gegenwärtiger Freigaberegelungen dürfen 

die WZ-Abschnitte E „Wasserversorgung; Abwas-

ser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Um-

weltverschmutzungen“ und M „Erbringung von frei-

beruflichen, wissenschaftlichen und technischen 

Dienstleistungen“ lediglich hinsichtlich der Umsät-

ze (Berechnungsgrößen 1 und 3) ausgewiesen wer-

den, nicht jedoch hinsichtlich der Beschäftigten (Be-

rechnungsgrößen 2 und 4).

 Weiterentwicklung

Wie im Abschnitt 4.2 beschrieben, gibt es auch wei-

terhin Teilbereiche der Umweltwirtschaft, die noch 

nicht vollständig erfasst sind. Zuschätzungen in die-

sen Bereichen (Komponente C in Abbildung 3) sol-

len Gegenstand der zukünftigen Weiterentwicklung 

der Methodik zur statistischen Erfassung der Um-

weltwirtschaft in den Bundesländern sein. Diesbe-

züglich besteht ein fachlicher Austausch zwischen 

dem Statistischen Bundesamt und dem Bayerischen 

Landesamt für Statistik, insbesondere bezüglich der 

Möglichkeiten der Einbeziehung der Nichtmarktpro-

duzenten in den WZ 37, 38 und 39 (sowohl hinsicht-

lich der Umsatz- als auch der Beschäftigtengrößen), 

der Berücksichtigung des „Ökologischen Landbaus“ 

und der umfassenderen Quantifizierung der „Erneu-

erbaren Energien“, welche im Rahmen von EGSS-

Eurostat-Projekten des Statistischen Bundesamts für 

Deutschland abgeschätzt werden.
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 a  3  Beschäftigte der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen* und Bundesländern

				Klassifikation	der	Wirtschaftszweige,	Ausgabe	2008	(WZ	2008).	 	 	 	 	
1				Einschließlich	Zuschätzungen	auf	Basis	der	Kostenstrukturerhebung	bei	Unternehmen	der	Energieversorgung,	Wasserversorgung,	Abwasser-	und	Abfallentsorgung,	Beseitigung	von	Umweltver-
						schmutzungen;	keine	Berücksichtigung	der	 Nichtmarktproduzenten .

Tab. 2: Beschäftigte der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen*) und Bundesländern

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Baugewerbe
(F) Sonstige1

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Baugewerbe
(F) Sonstige1

Baden-Württemberg ..............  51,6  22,3  11,4  17,8  56,4  27,1  10,2  19,1
Bayern ....................................  78,3  35,3  21,2  21,9  84,2  38,0  18,7  27,5
Berlin ......................................  10,6  1,2  2,5  6,8  13,5  3,5  2,6  7,4
Brandenburg ..........................  15,2  3,4  3,3  8,5  16,4  3,7  3,6  9,1
Bremen ...................................  5,3  1,7  0,5  3,2  5,2  1,4  0,4  3,4
Hamburg ................................  8,0  0,5  1,3  6,2  8,7  0,5  1,4  6,8
Hessen ...................................  25,4  7,3  5,8  12,2  28,7  9,8  5,4  13,5
Mecklenburg-Vorpommern ...  11,2  3,9  2,4  4,9  10,9  3,2  2,4  5,2
Niedersachsen .......................  35,5  9,9  7,3  18,3  38,9  11,3  7,6  19,9
Nordrhein-Westfalen ..............  75,9  24,3  13,3  38,3  74,9  19,7  12,5  42,6
Rheinland-Pfalz ......................  23,8  9,1  6,1  8,6  26,0  10,1  5,9  10,1
Saarland .................................  6,1  2,5  1,1  2,6  10,4  6,7  1,0  2,8
Sachsen .................................  26,9  7,0  5,7  14,2  28,3  7,5  6,1  14,6
Sachsen-Anhalt .....................  18,6  8,1  3,0  7,5  19,0  8,2  3,3  7,5
Schleswig-Holstein ................  13,0  3,0  3,0  7,0  13,2  2,6  3,0  7,5
Thüringen ...............................  18,0  7,9  3,5  6,7  19,4  8,4  3,6  7,4
Summe der Länder ................  423,3  147,2  91,5  184,6  454,0  161,6  87,7  204,6

Land

2011

1 000 Vollzeitäquivalente

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, 

2010

insgesamt

davon

insgesamt

davon

10  Datenanhang

 a  2  Umsätze der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen* und Bundesländern
Tab. 1: Umsätze der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen*) und Bundesländern

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Wasserversorgung; 
Abwasser- und 

Abfallentsorgung 
und Beseitigung 

von Umwelt-
verschmutzungen

(E)1

Baugewerbe
(F)

Erbringung von 
freiberuflichen, 

wissenschaftlichen 
und technischen 
Dienstleistungen

(M)

Sonstige

Baden-Württemberg ..........................  13 239  7 107  2 973  1 761   808   589
Bayern ................................................  22 279  13 922  3 989  3 475   862   31
Berlin ..................................................  3 871 ∙  3 206   351   90 ∙
Brandenburg ......................................  3 141  1 638  1 053   391 ∙ ∙
Bremen ...............................................  1 206   412   635   88   56   15
Hamburg ............................................  1 861   119  1 113   251   144   234
Hessen ...............................................  6 527  3 024  1 935   860   315   392
Mecklenburg-Vorpommern ...............  2 833  1 763   673   265 ∙ ∙
Niedersachsen ...................................  10 773  3 003  3 217  1 242 ∙ ∙
Nordrhein-Westfalen ..........................  18 735  5 437  10 428  2 113   634   123
Rheinland-Pfalz ..................................  6 689  2 870  2 294   924   546   54
Saarland .............................................  1 669 ∙   459   164 ∙   4
Sachsen .............................................  5 285  2 737  1 499   736 ∙ ∙
Sachsen-Anhalt ..................................  4 333  2 471  1 355   383   74   51
Schleswig-Holstein ............................  3 585  1 799  1 085   509   99   93
Thüringen ...........................................  3 297  2 001   816   405   48   27
Summe der Länder ............................  109 324  49 513  36 731  13 918  4 643  4 520

1) einschließlich Zuschätzungen auf Basis der Kostenstrukturerhebung bei Unternehmen der Energieversorgung, Wasserversorgung, 

2010

insgesamt

davon

Millionen Euro

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Land

				Klassifikation	der	Wirtschaftszweige,	Ausgabe	2008	(WZ	2008).	 	 	 	 	
1				Einschließlich	Zuschätzungen	auf	Basis	der	Kostenstrukturerhebung	bei	Unternehmen	der	Energieversorgung,	Wasserversorgung,	Abwasser-	und	Abfallentsorgung,	Beseitigung	von	Umweltver-
						schmutzungen;	keine	Berücksichtigung	der	 Nichtmarktproduzenten .
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 h  a  2  Umsätze der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen* und Bundesländern

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Wasserversorgung; 
Abwasser- und 

Abfallentsorgung 
und Beseitigung 

von Umwelt-
verschmutzungen

(E)1

Baugewerbe
(F)

Erbringung von 
freiberuflichen, 

wissenschaftlichen 
und technischen 
Dienstleistungen

(M)

 14 982  8 790  3 148  1 791   879   374 ............................ Baden-Württemberg
 25 866  16 574  4 489  3 446  1 354   3 ................................................... Bayern

 4 412 ∙  3 278   383 ∙   8 ..................................................... Berlin
 3 099  1 431  1 171   430   56   11 ........................................ Brandenburg
 1 143   243   719   86   89   5 ................................................. Bremen
 1 979   120  1 249   263   156   190 ............................................... Hamburg
 6 274  2 766  2 052   937 ∙ ∙ .................................................. Hessen
 2 320  1 245   690   297   80   8 .................. Mecklenburg-Vorpommern

 12 745  4 094  3 663  1 507 ∙ ∙ ..................................... Niedersachsen
 19 988  4 120  12 977  2 202   625   64 ............................ Nordrhein-Westfalen

 7 753  3 098  2 639  1 086   893   37 .................................... Rheinland-Pfalz
 2 782  1 949   563   158   108   4 ............................................... Saarland
 5 592 .  1 727   870   388 ∙ ................................................ Sachsen
 4 317  2 331  1 404   466   80   36 .................................... Sachsen-Anhalt
 3 561  1 431  1 193   716   142   79 ............................... Schleswig-Holstein
 3 326  1 722  1 026   472   67   38 .............................................. Thüringen

 120 138  53 134  41 987  15 111  6 082  3 823 .............................. Summe der Länder

insgesamt

Millionen Euro

davon

Land

2011

Sonstige
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 a  5  Beschäftigte der Umweltwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen* und Bundesländern 

				Klassifikation	der	Wirtschaftszweige,	Ausgabe	2008	(WZ	2008).	 	 	 	 	 	 	
1				Einschließlich	 Nichtmarktproduzenten 	im	Nenner.		 	 	 	 	 	

Tab. 4: Anteil der Beschäftigten der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen*) und Bundesländern

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Baugewerbe
(F) Sonstige1

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Baugewerbe
(F) Sonstige1

Baden-Württemberg .............. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Bayern .................................... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Berlin .......................................  0,7 ∙ ∙ ∙  0,9 . ∙ ∙
Brandenburg ..........................  1,6 ∙ ∙ ∙  1,7 . ∙ ∙
Bremen ................................... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ . ∙ ∙
Hamburg ................................  0,8  0,5  3,7  0,7  0,9  0,6  3,8  0,8
Hessen ................................... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Mecklenburg-Vorpommern ... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Niedersachsen .......................  1,2 ∙ ∙ ∙  1,3 ∙ ∙ ∙
Nordrhein-Westfalen ..............  1,1  1,8  3,3  0,7  1,0  1,4  3,0  0,8
Rheinland-Pfalz ......................  1,5 ∙ ∙ ∙  1,7 ∙ ∙ ∙
Saarland ................................. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Sachsen .................................. ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Sachsen-Anhalt ...................... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Schleswig-Holstein ................  1,2  2,0  4,2  0,8  1,2  1,8  4,1  0,9
Thüringen ............................... ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Summe der Länder ................ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Land

*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)
1) einschließlich "Nichtmarktproduzenten" im Nenner

2010 2011

insgesamt

davon

insgesamt

davon

Prozent

				Die	Umsätze	der	Umweltwirtschaft	werden	auf	die	entsprechenden	Produktionswerte	der	Gesamtwirtschaft	insgesamt	bzw.	je	Wirtschaftszweigabschnitt	bezogen.	Bei	den	sonstigen	Wirtschafts-
						zweigen	handelt	es	sich	dabei	um	die	Wirtschaftszweige	A	bis	T	ohne	 ,	E,	F	und	M.	 	 	 	 	
		Klassifikation	der	Wirtschaftszweige,	Ausgabe	2008	(WZ	2008).	 	 	 	 	

1				Einschließlich	 Nichtmarktproduzenten 	im	Nenner.		 	 	

a    Anteil der Umsätze der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft* 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen** und 
           Bundesländern 

Tab. 3: Anteil der Umsätze der Umweltwirtschaft an der Gesamtwirtschaft*) 2010 und 2011 nach Wirtschaftszweigen**) und Bundesländern

Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Wasserversorgung; 
Abwasser- und 

Abfallentsorgung 
und Beseitigung 
von Umweltver-
schmutzungen

(E)1

Baugewerbe
(F)

Erbringung von 
freiberuflichen, 

wissenschaftlichen 
und technischen 
Dienstleistungen

(M)

Sonstige

Baden-Württemberg ................... 1,9 2,5 71,6 5,4 2,0 0,2
Bayern ......................................... 2,7 4,5 79,9 7,7 2,0 0,0
Berlin ........................................... 2,4 ∙ 77,2 4,9 0,7 ∙
Brandenburg ............................... 3,1 6,2 59,4 5,3 ∙ ∙
Bremen ........................................ 2,3 2,4 95,4 4,9 2,4 0,0
Hamburg ..................................... 1,0 0,3 73,3 5,5 1,1 0,2
Hessen ........................................ 1,6 2,9 67,6 5,4 1,1 0,2
Mecklenburg-Vorpommern ........ . ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Niedersachsen ........................... 2,6 2,1 80,0 5,4 ∙ ∙
Nordrhein-Westfalen .................. 1,8 1,6 75,9 5,2 1,2 0,0
Rheinland-Pfalz ........................... 3,3 3,9 65,5 8,3 8,3 0,1
Saarland ...................................... 2,9 ∙ 63,4 6,3 ∙ 0,0
Sachsen ...................................... 3,1 5,2 63,3 5,4 ∙ ∙
Sachsen-Anhalt .......................... 4,4 6,9 71,7 5,5 2,7 0,1
Schleswig-Holstein ..................... 2,8 5,5 76,7 7,2 2,2 0,1
Thüringen .................................... . ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
Summe der Länder ..................... 2,3 3,2 73,0 6,0 1,9 0,2

Land

*) Die Umsätze der Umweltwirtschaft werden auf die entsprechenden Produktionswerte der Gesamtwirtschaft insgesamt bzw. je 

1) einschließlich "Nichtmarktproduzenten" im Nenner
**) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

2010

insgesamt

davon

Prozent
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Verarbeitendes 
Gewerbe

(C)

Wasserversorgung; 
Abwasser- und 

Abfallentsorgung 
und Beseitigung 
von Umweltver-
schmutzungen
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Baugewerbe
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